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Stellung- und Aufgabe 
der Wohl fahr tspflegerin im heutigen Staat

Frau Elisabeth Nitzsche, Berlin.
Es ist wohl heute allen denen, die mit der Wohlfahrtspflegcrin zu tun 

haben, ganz klar, daß hier eine Armee für den Aufbau unseres Volkes zur 
Verfügung steht, auf die man sich fest verlassen kann.

Vielleicht dachte man am Anfang des Durchbruchs der neuen Bewegung 
noch nicht gleich so. Dieselben Wohlfahrtspflegerinnen hatten doch im 
sozialistischen Staat die Verfügungen dieser Regierung durchführen müssen; 
und es ist in all den Jahren viel geworben worden um die Gesinnung der 
Fürsorgerinnen. Wenig Jahre ist es her, daß ein ganz planmäßiger Feldzug 
von kommunistischer Seite aus in die Kreise aller sozialarbeitenden Kräfte 
getragen wurde. Es war ein geschicktes Feldgeschrei, das man auf seine 
Fahnen geschrieben hatte: die Fürsorgerinnen, die stündlich mit allem Opfer 
gegen die Flut der Not umsonst angingen, mußten am ehesten überzeugt 
werden können von der Sinnlosigkeit aller dieser Flickmaßnahmen. Es gab 
hier doch wohl nur eine Entscheidung, das ganze System der Politik und der 
menschlichen Gesellschaft von Grund aus zu zerstören. Dem Proletariat 
konnte nur geholfen werden, wenn das Proletariat zur Macht kam, wenn das 
Proletariat aller Länder seinen Triumph über die Erde vollendete.

Die Fürsorgerinnen blieben standhaft all diesen Lockungen gegenüber. 
Die Fürsorgerinnen kannten die Not aus dem Alltag noch besser als die 
kommunistischen Rädelsführer. Die Fürsorgerinnen haben in all den Jahren 
eine Leistung vollbracht, für die man vielleicht heute ein größeres Ver
ständnis hat als je. Sic sind — in ihrem großen Stamm — ganz ruhig ge
blieben, ganz unangefochten von hüben und von drüben. Sie haben an der 
Front ausgehalten und haben ihre Pflicht getan, so wie der Tag sic ihnen 
aufcrlcgte.

Und dies geschah so, gerade weil die Fürsorgerinnen nur zu sehr er
kannten, daß all die Maßnahmen der Wohlfahrtspflege nur einen Tropfen 
Wasser auf den glühenden Stein der Not bedeuten konnten, daß der Nutjen 
oft nur verschieden gering war und daß in vielen Fällen nur Schaden an- 
gcrichtct werden konnte. Denn cs ist ein Schaden, wenn die „Hilfe“ nicht 
vorwärts bringt, weil sie nie reicht auch nur ein wenig über die drückende
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Not der Stunde in die nächste Zukunft hineinzubauen. Es richtet nur 
Schaden an, wenn solche unzureichende Hilfe Elend nur verlängert aber nicht 
beseitigt. Der Wohlfahrtsstaat hat Versprechungen gegeben, ehe er das 
Ausmaß ihrer Erfüllung übersehen konnte; die übernommene Verpflichtung 
hat den legten Rest von eigener Stoßkraft gelähmt und hat Ansprüche ge
züchtet, ohne sie erfüllen zu können. Man verlor den Maßstab, an den all 
solche Hilfe ausgerichtet sein mußte; die souveräne Richtschnur der Existenz 
von Volk und Staat ist zerronnen vor dem Recht der einzelnen. Und gerade 
darum kam der einzelne mit in den Abgrund des großen Volksruins.

Die Wohlfahrtspflegerin hat diese Erkenntnis gewonnen in den herben 
Jahren der Vergangenheit. Sie hat darum allen I 
leistet, und sie ist darum den Parteien ferngeblieb 
Menschen in Haß gegeneinander stellten, weil sie 
und weil sie in jeden, den sie in der Not aufsuchte, nur den Bruder sehen 
wollte und durfte.

llusionen Widerstand ge- 
en, solange sich deutsche 
Volksgemeinschaft wollte

So stark wie die Fürsorgerin kann es wohl kaum jemand heute empfin
den, was es bedeuten muß für die Kraft unseres Volkslebens, wenn der 
deutsche Erbfeind der Zerrissenheit und des Kampfes aller gegen alle mit 

. großem Sturmangriff und im zähen Kleinkrieg aus dem Lande verwiesen 
i wird. Wir spüren es deutlich, daß alle soziale Arbeit eigentlich nur geleistet 

wird, wenn ein Soziales, eine Gemeinschaft, ein Volk da ist.
Und wohl keiner begreift es so wie die Wohlfahrtspflegerin, was es 

für eine Befreiung bedeutet, wenn endlich die Sinnlosigkeit der Wohlfahrts
pflege in ihren Wurzeln erkannt wird. Die „Wohlfahrt“ mußte den Vor
wurf tragen, den sie nicht verdiente; die Wohlfahrtspflege mußte sich auf 
Bahnen begeben, in denen sie notwendig entgleisen mußte.

Wir wissen, daß unseren Arbeitslosen, all den vielen, vielen, die wir 
mit Namen kennen, und bei denen wir jahraus, jahrein vergeblich Flickwerk 
leisten, sofort geholfen ist, wenn man ihnen Arbeit und eigen verdientes Brot 
verschafft. Wenn das auch nicht gleich für alle möglich ist, und wenn uns 
noch viel übrig bleibt, was noch mit Unterstützung und anderen -Hilfsmaß
nahmen versorgt werden muß, wir atmen doch auf und was viel wichtiger 
ist, die Menschen, zu denen wir kommen, wenigstens die jüngeren, haben 
wieder Hoffnung, daß sie auch einmal wieder drankommen.

Damit hat sich das Gesichtsfeld der Wohlfahrtspflegerin verschoben. Sie 
sieht ihre Arbeit eingebaut in einem Staat, der die Zügel kräftig in die Hand 
genommen hat. Sie sieht, wie eine ernsthafte Sozialpolitik, eine gesunde 
Arbeitsbeschaffung und ein rastloser Wille zur Erneuerung des ganzen 
Lebens am Werk ist. Damit ist die Last nicht mehr einseitig auf den 
Schultern der Wohlfahrtspflege; sie ist abgegeben und verteilt. Dabei ist ja 
dies deutlich zu sehen, daß der Staat nicht etwa sich wieder als Vormund 
vor seine Untertanen stellt oder als Zusammenfassung der Einzelwillen die 
Interessen gegenseitig abwägt und die Garantie übernimmt, daß sie auch alle 
vertreten sind. Der heutige sehr souveräne Staatswille aktiviert zugleich 
jeden einzelnen zu eigener Verantwortung, und zwar nicht nur für sich selbst, 
sondern für seine Aufgabe diesem Staatswillen gegenüber. -Das bedeutet 
für die Wohlfahrtspflegerin, daß sie seihst ihre Aufgabe in diesem Staat er
kennt und daß sie als wichtigstes Ziel erkennt die Menschen, mit denen sic 
es zu tun hat, zur Erkenntnis ihrer Aufgabe zu erziehen. Es wird ver
standen werden, wenn ich sage, daß die Wohlfahrtspflegerin zum politischen 
Menschen werden muß und ihre politische Aufgabe dem Volke gegenüber 
leisten muß.
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Idi glaube, daß hier die Wohlfahrtspflegerin noch manches umlernen 
muß. Trotj aller Massennot war ts immer ihrer Arbeit zu eigen, daß die 
Hilfe von Mensch zu Mensch geschah. Diese große Nähe hat vielleicht 
manchmal den Horizont verengt. Die Gefahr bestand, daß die große Linie, 
daß das Volk, daß die Zukunft der Generationen vergessen wurde, über dem 
Brennpunkt all der zusammendrängenden Linien aus dem Schicksal eines 
einzelnen Menschen, einer einzelnen Stunde.

Gewiß sollen wir Frauen besonders das Kleine und Kleinste ganz ernst 
nehmen und jedem Menschen in seiner Einmaligkeit begegnen und helfen; 
aber dies nicht aus zerfließendem Mitleid mit dem einzelnen, überhaupt nicht 
vom Maßstab des einzelnen her. Wir denken an die Fragen der Erbpflege, 
an die Fragen der Verhütung erbkranken Nachwuchses und viele andere. 
Die Fürsorgerin wird mit aufgerufen als Hüterin der Zukunft des deutschen 
Volkes; sie muß in der Gegenwart mit klarem Wissen und mit der Ehrfurcht 
vor den herben Forderungen des Volkslebens dem Staat und dem Volk wahr
haft treue Dienste leisten. Es ist eine andere Orientierung als man sie bisher 
von der Fürsorgerin verlangt hat. Darum ist es nötig, daß die Fürsorgerinnen 
mit intensiver Arbeit an die neue Problemstellung und an die neuen Auf
gabengebiete herangehen. Die Wohlfahrtsschulen, die Fachschaften der 
Wohlfahrtspflegerinnen, die Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrts
pflege, erkennen hier ihre besonderen Aufgaben zur Schulung und Weiter
führung der Wohlfahrtspflegerinnen. Nur ein wirklich gegründetes Wissen, 
ein beherrschendes Können, kann die Sicherheit in der Mitarbeit geben, die 
der Staat von der Wohlfahrtspflegerin verlangen muß. Über dem allen 
aber steht die Erziehungsarbeit, die geleistet werden muß. Die muß jeder 
an sich selbst leisten und hier ist wahrhafte Arbeitsgemeinschaft not. Hier 
hat jeder Kreis seinen besonderen Beitrag bereitzustellen. Die alte Heimat 
der Wohlfahrtspflege wird sich bereitstellen zur mitgehenden Führung in 
das Neuland hinein, die Fachgenossen werden sich im Austausch fördern und 
das Eintauchen in Volksgruppen der verschiedensten Schichten zu gemein
samer weltanschaulicher und politischer Arbeit ist gerade für die Wohlfahrts
pflegerin ein besonderes Bedürfnis. So nötig es immer bleiben wird, daß 
Fachkreise zu ernster Beratung zusammengeschlossen sind, so ist es doch 
gerade auch für die Wohlfahrtspflegerin so ausgezeichnet, daß ein Keil 
zwischen ein allzu übertriebenes Verbandswesen getrieben ist. Die Sozial
arbeiterin steht im Volk, sie soll darum nie das Volk betreuen, sondern 
selbst mitten drin leben im Volk.

Neben der gemeinsamen weltanschaulichen Schulung ist die Begegnung 
heute auch in der Arbeit selbst besonders fruchtbar. Daß die Wohlfahrts
pflege Sache und Verantwortung des ganzen Volks geworden ist, stellt die 
Wohlfahrtspflegerin in eine neue Situation. Schon nach wenig Wochen der 
Winterhilfe spüren wir überall das tragende Verständnis aus Kreisen, die 
6ich bisher um solche Dinge gar nicht gekümmert hatten und ebenso von 
solchen, die bisher nur immer auf der anderen Seite gestanden hatten; nur* 
gehören sie nicht mehr zu den Objekten der Fürsorge allein, sondern sini 
auch verantwortliche Subjekte geworden. Die Fürsorgerin kann dieser 
Lage außerordentlich viel positive Seiten abgewinnen. Die neuen Formen 
der Wohlfahrtspflege brauchen nicht mühselig gesucht zu werden, sie werden 
herauswachsen aus dem Bedürfnis des Volkes selbst und sie werden geschaffen 
unter vieler Hände Arbeit.

Man hatte wohl eine Zeitlang ein wenig Besorgnis, daß Laienkräfte die 
Berufskräfte verdrängen könnten. Wenn es an einzelnen Stellen im Über
schwang des persönlichen Einsames hie und da geschehen ist, so spielt das
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gar keine Rolle, aufs Ganze gesehen. Dieselben Stellen sind meist schon 
wieder zurückgekehrt zur Einsicht, daß es ohne die Berufskraft nicht geht. 
Die Laien holen die Berufskräfte weitgehend zur Mitarbeit mit heran, die 
auch nie versagt wird, selbst wenn dann eine fast übergroße Belastung ein- 
tritt. Die Fürsorgerinnen werden sich aber auch hier umstellen müssen. Sie 
werden mehr als je bisher damit rechnen können, daß soziale Arbeit in be
sonderem Maße heute als Ehrenpflicht des deutschen Volkes erkannt ist, und 
daß darum ehrenamtliche Kräfte zur Verfügung stehen. Die Fürsorgerin muß 
es lernen, nicht alles selbst zu machen, vielmehr Anregerin zu sein, sich Helfer 
heranzuziehen, sie ständig zu schulen und zu einheitlicher Leistung zusammen
zufassen.

Auch hier muß die Fortbildung der Fürsorgerinnen einsetjen. Gerade die 
besten Fürsorgerinnen finden oft nicht die richtigen Methoden. Wenn auch 
Takt und eine lebensnahe Verbindung mit dem Volk die besten Dienste leisten, 
so kann man daneben doch auch manches lernen um es sich und den anderen 
leichter zu machen. Die Fürsorgerinnen dürfen in dieser wichtigen Aufgabe 
nicht versagen die Bereitschaft der Helfer wach zu halten und planmäßig zu 
fördern, damit die sachliche Leistung immer mehr den Anforderungen gerecht 
wird.

Unterrichtsarbeit in einem sehr ungelehrten Sinne des Wortes aber sehr 
umfassenden wird überhaupt außerordentlich viel von den Fürsorgerinnen der 
Zukunft erwartet werden. Die große Erziehungsaufgabe, unserem Volk die 
Gesundheitsführung selbstverantwortlich in die Hand zu geben, wird zu einem 
großen Teil von der Fürsorgerin geleistet werden müssen. In Mütterschulung, 
im Arbeitsdienst, in Wort und Schrift wird die Fürsorgerin wichtigste Er
kenntnisse in das Volk bringen müssen. Es ist darum nötig, daß ein ganz 
anderer Stil der „Belehrung“, der Volksbildung gefunden wird und gerade 
von der Fürsorgerin geübt wird; der sogenannte intellektuelle Unterricht hilft 
hier nicht vorwärts. Das Gegenteil einer nur „primitiven“ Oberflächlichkeit 
und Schlagwortmanier ist aber noch schädlicher. Wir müssen lernen dem 
echten Wollen des arbeitenden Volkes, der Mütter aus dem Alltag der Sorgen 
und Nöte und Freuden, des Bauern in der Herbheit seines Lebens, wurzel- 

| echte Nahrung zu geben, fruchtbare Lebensweisheit zu vermitteln. Die Für
sorgerin muß lernen zu hören, was gefragt ist, auch wenn es nicht immer aus
gesprochen wird, und sie muß lernen, einfach und klar Antwort zu geben, die 
Gedanken der anderen zu führen, damit praktische Tat daraus werden kann.

Ihre Erziehungsaufgabe wird die Fürsorgerin in manche, vielleicht heute 
noch gar nicht gesehene Aufgabengebiete hineinstellen. In dem menschlichen 
Neubau einer Siedlung könnte sie unentbehrliche Arbeit tun. Die Führung 
der Jugend im Frauendienstjahr in mannigfacher Berufserziehung und Frei
zeitgestaltung wartet auf ihre Mitarbeit.

Wir scheinen wieder am Anfang aller Wohlfahrtspflege zu stehen. Es 
ist ungemessenes Neuland, das sich auftut, und nur Pioniergeist wird es 

• entdecken und erobern.
Es gilt hier ein Wort zu sagen über den „Typ“, den man sich für die 

Zukunft wünschen möchte. Wer die heutige Zeit wahrhaft erlebt, wird 
spüren, wie ein ungeahnter Reichtum sich auftut. Die Fürsorgerinnen 
werden diesen Aufgaben nur gewachsen sein, wenn die Blickrichtung bei der 
Ausbildung unter keinen Umständen einseitig ist. Wir haben uns jahrelang 
wehren müssen gegen bequeme Wünsche einer marxistisch orientierten 
Forderung nach der Einheitsfürsorgerin. Heute ist sie unmöglich geworden. 
Die drei Hauptfächer, die man jahrelang ängstlich hüten mußte als Bollwerk
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gegen den drohenden Einheitstyp, sind aber nun wohl auch überflüssig ge
worden. Kein Spezialistentum, aber erst recht keine Uniformierung.

Die Mannigfaltigkeit, die in Arbeitsgebieten gebraucht wird, bringen 
die Fürsorgerinnen am besten aus ihrer früheren praktischen Tätigkeit, aus 
ihrer Vorbildung und aus ihren persönlichen Fähigkeiten mit. Wir sind 
dankbar, daß schon jetjt weiteste Großzügigkeit in bezug auf die Vor
bedingungen zum Eintritt in eine Wohlfahrtsschule geherrscht hat und sind 
überzeugt, daß die neuen Aufgaben auch hier weiter neue Notwendigkeiten 
erschließen werden. So sehr ganz gewiß die Gesundheitsführung, die Erb
pflege, im Mittelpunkt aller fürsorgerischen Arbeit stehen wird, so wäre es 
doch verfehlt, wenn von allen Sozialarbeitern krankheitspflegerische Vor
bildung gefordert werden sollte. Wir wollen froh sein, wenn sie aus der 
ganzen Verschiedenheit des Berufslebens und der Erfahrungen herkommen. 
So ist es für die spätere Siedlungshelferin unbedingt nötig, daß sie selbst 
erst einmal im Bauernhause gearbeitet hat, daß sie ein gewisses Maß von 
landwirtschaftlicher Ausbildung genossen hat; für die Berufsberaterin, daß 
sie möglichst viel der werktätigen Arbeit selbst durchgemacht hat; für die 
Jugendarbeiterin, daß sie nicht nur theoretische Pädagogik gelernt hat, 
sondern jahrelang mit Kindern und Jugendlichen gelebt und gearbeitet hat. 
Wir werden an die Fürsorgerin in Zukunft auch noch mehr praktische 
Forderungen stellen müssen, als bisher. Es geht aber nicht an, daß wir die 
Erlernung aller dieser praktischen Fertigkeiten in den Rahmen der Wohl- 
fahrtsschule hineinpressen. Das würde eine schlimme Herabsetzung der prak
tischen Arbeit bedeuten, denn es könnte neben allem anderen nicht viel mehr 
als Stümperei und Vielerlei von Betriebhaftigkeit herauskommen. Hier 
müssen die Leitungen der Wohlfahrtsschulen die günstige Gelegenheit recht 
ausnugen, die sich ihnen in der heutigen Berufsunsicherheit in außergewöhn
lich starkem Maße bietet, die jungen Mädchen schon bei ihrer Schulentlassung 
zu beraten, wie sie die Jahre bis zum Eintritt in eine planmäßige Berufsaus
bildung am besten verwenden können. Dabei ist bei der Möglichkeit einer 
Wahl stets mehr zum Praktischen zu raten als zum Besuch irgend einer 
Schule. Es ist nachher in der Wohlfahrtsschule so schwer, den Schülerinnen 
die Reste von all dem Schulkram und der Schulmentalität wieder auszu
treiben. Von diesen Menschen, die schon wer weiß wieviel Schulen hinter 
sich haben, kommt dann auch immer das Bestreben, auch in der Wohlfahrts
schule den Unterricht auf das Theoretische abzulenken, weil sie noch viel zu 
wenig Spürsinn dafür haben, zu merken, daß liier, obwohl in geistigem Aus
druck:, das Leben selbst zu ihnen spricht.

Hier muß ich etwas von den Forderungen an die Wohlfahrtsschulen 
sagen: es taucht immer wieder die Frage auf, ob nicht die sozialen Schulen 
mit Stoff überladen sind und gerade heute wieder, wo wir einerseits beson
ders stark erkannt haben, wie unfruchtbar alles tote Wissen ist, noch 
unfruchtbarer alle lähmende Problematik, und wo wir doch andererseits aus 
der Fülle der neuen Aufgaben heraus wieder sagen müssen, daß die Anfor
derungen des Berufs selbst eher größer geworden sind. Und doch glaube ich, 
daß es nicht allzu schwer ist, sich aus diesem Dilemma den richtigen Weg her
auszufinden. Die verschrieene Überlastung brauchte auch ehedem nicht tat
sächlich zu sein. Wenn einer etwa die Richtlinien zu den Lehrplänen der 
Wohlfahrtsschule in die Hand genommen hat, dann konnte er freilich einen 
Schrecken bekommen, denn da sieht es aus, als ob 2 bis 3 Fakultäten zusam
men auf die Fürsorgerinnen ergossen worden wären. So war das aber nie 
gemeint. Es kam immer viel mehr auf das Wie an, als auf das Was. Darum
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ist es ja so unbedingt nötig, daß die Lehrkräfte einer Wohlfahrtsschule selber 
dringestanden haben im Arbeitsleben und daß sie sich den lebendigen Zusam
menhang mit dem Gesamtleben, ja nicht nur mit dem fachlichen Ausschnitt 
der Wohlfahrtspflege, ständig erhalten. Es gibt wohl doch keine Unterrichts
stätte, in der das so nötig wäre wie hier, daß jedes Wort wirklich aus dem 
Leben geschöpft ist, und daß der Mensch, der es ausspricht, auch wirklich 
mit seiner Persönlichkeit und mit seinem Leben dahintersteht. Aber ganz 
ohne — geht es auch nicht; es gibt Fächer, in denen ein ganz sicheres Wissen, 
sogar ein gelerntes Wissen einfach nötig ist. Die Hygiene stellt außerordent
lich viel solcher Forderungen und gerade heut wieder ist das Material, das 
nicht nur gedanklich verarbeitet werden muß, sondern ohne Irrtum und Un
sicherheit gekonnt und beherrscht werden muß, nur noch gewachsen. Ebenso 
ist es mit Dingen der Gesetjgebung, der Sozialpolitik u. a. Auch muß eine 
ganze Menge gelesen werden. Auch dies kann man ja auf sehr verschiedene 
Weise machen, und sicher ist es für manche Schülerin eine zunächst unerträg
liche Sache, was da alles zusammen auf sie einstürzt. Und mancher Mensch 
hat es auch am Ende noch nicht ganz verstanden, was eigentlich von ihm ver
langt wird. Meist zeigt es sich aber auch, daß dann auch in der späteren 
Praxis ein Versagen kommt. Das ist gerade die größte Aufgabe einer Wohl
fahrtsschule, die Schülerinnen fähig zu machen, geistig arbeiten zu lernen, 
mit Freude den eigenen Weg zu suchen zur Erkenntnis der Zusammenhänge 
der sozialen Arbeit, in der sie schon gestanden hat und stehen wird, mit 
Freude zusammenzutragen das Rüstzeug für ihre eigene Arbeit und zu lernen, 
alles Gelernte in die Tat umzusegen und weiterzugeben in der Kette des 
Lebens. Ganz praktisch gesagt, bedeutet das wohl soviel, daß die Ausbildung 
im größten Teil des Unterrichts dieselbe sein soll für alle Schülerinnen. Das 
allermeiste ist unentbehrliches Instrument für alle, ganz gleichgültig, wo sie 
auch stehen werden. Es ist schon dafür gesorgt, daß jede unter ihnen das 
Material ganz verschieden auf nimmt und verarbeitet, weil ja die Herkunft 
aus Arbeit und Erfahrung so verschieden ist. Daneben sollte jeder die Mög
lichkeit gegeben werden, sich in dem einen oder anderen gründlich zu ver
tiefen. Dies glaube ich, ist gerade darum nötig, damit nicht ein Allzuviel die 
Menschen bedrängt. Höchste Konzentration auf das wirklich Notwendige ist 
selbstverständlich. Man sollte viel mehr Mut haben, der Arbeit selbst mancher
lei Ergänzung zu überlassen; man kann die Menschen nicht schon in der 
Schule mit einem Vorratsbecken ausrüsten, das für alle Fälle des Lebens 
ausreicht. Wenn die Schülerinnen arbeiten gelernt haben, können sie sich in 
neuen Situationen auch jeweilig das nötige Material selbst erarbeiten. Und 
außerdem erkennt man immer deutlicher, daß die planmäßige, ständig fort
gesetzte Fortbildung zum geschlossenen Bestand einer Wohlfahrtsschule ge
hört. Die Schule muß stets führend bleiben in der Vorbereitung zu den 
neuen Aufgabengebieten; sie muß ebenso wie in der eigentlichen Berufs
ausbildung auch für ihre früheren Schülerinnen besorgt sein, daß sie recht
zeitig nachholen können, was ihnen noch fehlt.

In aller Vielheit, über aller Vielheit muß aber in der theoretischen wie 
in der praktischen Ausbildung deutlich erkennbar die tragende Einheit her
vortreten, so, daß sie von jeder einzelnen Schülerin verstanden wird als Leit
idee, als verpflichtende Orientierung der sozialen Arbeit selbst. Es geht 

j letztlich alles um das Volk, um Volkskunde, Volksgesundung, Volkserneuerung, 
Volkserziehung, Volkswirtschaft, Volksleben der Gegenwart und der Zukunft. 
Die Sozialarbeiterin muß immer vor Augen haben, daß sie in diesem Volk 
steht und arbeitet und ihm verantwortlich ist. Darum muß der organische 
Weg immer deutlicher beschritten werden, der den Aufbau von Zelle zu
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Zelle vollzieht. Noch durchgreifender soll die Familie als Ausgang und Stütz
punkt aller sozialen Arbeit erkannt werden und belebt werden.

Bei all den Aufgaben wird ersichtlich sein, daß eine Abkürzung der 
beruflichen Ausbildung unter keinen Umständen tragbar ist; an zwei Jahren 
ist unbedingt festzuhalten; ebenso ist beizubehalten, daß die praktische Aus
bildung davon V2 Jahr umfaßt. Es ist aber auch nicht nötig, die praktische 
Ausbildung zu verlängern; denn es folgt ja nach der fertigen Ausbildung noch 
ein ganzes Jahr für die praktische Bewährung.

Die soziale Arbeit macht mit allen Gebieten heut eine tiefe Erschütte
rung und Umwandlung durch; die Träger der sozialen Arbeit freuen sich 
darüber von Herzen und gehen voll Vertrauen und in verantwortlicher Ver
pflichtung den Weg, zu dem sie gerufen werden. Soziale Arbeit sieht heute 
neben der bewahrenden, heilenden, helfenden Sorge das weite Feld des Volks
aufbaus in aller Erziehungs- und Kulturarbeit in neuem Anspruch. Hier 
liegt der große Umkreis der Mitarbeit der Frau am Leben des Staates und 
des Volkes. Die nationalpolitische Erziehung stellt also selbstverständlich als 
tragender Gesichtspunkt hinter allen Fächern und hinter dem ganzen Schul
leben.

Die berufliche Frauenarbeit im sozialen Leben des Volkes kann nicht 
entbehrt werden; wir sind dankbar, wie stark die Erkenntnis sich auswirkt, 
so daß nicht viel Abbau stattgefunden hat und man im Gegenteil an vielen 
Stellen eine Erweiterung schon spüren kann.

Durch den großen Zustrom der Laienarbeit besonders, aber auch durch 
die stärkere Ausbildung männlicher Kräfte für die Wohlfahrtspflege erfahren 
wir mehr als bisher in der sozialen Arbeit die Zusammenarbeit mit dem 
Mann. Es soll ja auch keineswegs die soziale Arbeit als Territorium für die 
Frau allein gepachtet sein. Wir freuen uns über das wachsende Verständnis 
der gesamten Männerwelt, ganz besonders auch der Ärzteschaft für die soziale 
Arbeit. Es wird liier die wahrhafte Ergänzung von Männerarbeit und 
Frauenarbeit fruchtbar, für die es keinen besseren Boden gibt als eben die 
soziale Arbeit im weitesten Sinn des Wortes.

Nur sehr gesunde und sehr gefestigte Menschen werden die Aufgaben 
lösen können, die der Staat und das Volk beute von den Sozialarbeitern 
erwartet. Wir sind dankbar, daß sich der Staat heute dazu bekennt, die 
tragenden Wurzeln aller Kraft einzusenken in tiefsten und gewissesten 
Grund. Nur die Frau kann wahrhaft helfen, erziehn, Mutter sein, die selbst 
ruht in der Gewißheit ihres eigenen gehorsamen Glaubens. Starke und 
fromme Frauen müssen herangezogen werden; nur sie können dem Volk 
den aufbauenden Dienst leisten, auf den es wartet. j
Wer trägt die Kosten der Unfruchtbarmachung?-^

Von Ministerialrat Friß R u p p e r t, Berlin.
§ 13 des Gesetjes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Julix^” 

1933 (Reichsgesetjbl. I S. 529) bestimmt: „(1) Die Kosten des gerichtlichen 
Verfahrens trägt die Staatskasse. — (2) Die Kosten des ärztlichen Eingriüs 
trägt bei den der Krankenversicherung angehörenden Personen die Kranken
kasse, bei anderen Personen im Falle der Hilfsbedürftigkeit der Fürsorge
verband. In allen anderen Fällen trägt die Kosten bis zur Höhe der Mindest- 
sätje der ärztlichen Gebührenordnung und der durchschnittlichen Pflegesätje 
in den öffentlichen Krankenanstalten die Staatskasse, darüber hinaus der Un
fruchtbargemachte.“ Zur Durchführung dieses Teiles des Gesetjes trifft Art. 7 
der Verordnung zur Ausführung des Gesetjes zur Verhütung erbkranken Nach-
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Wuchses vom 5. Dezember 1933 (Reichsgesetjbl. I S. 1021) x) folgende Regelung: 
„(1) Wer den Kostenbedarf für den chirurgischen Eingriff nicht oder nicht aus
reichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann und ihn auch nicht 
von anderer Seite, insbesondere von Angehörigen, erhält, ist hilfsbedürftig 
im Sinne der Fürsorgepflichtverordnung. Soweit nicht § 15 der Fürsorge
pflichtverordnung Plaß greift, sind die Kosten des ärztlichen Eingriffs end
gültig von dem Fürsorgeverband zu tragen, der für den Unfruchtbargemachten 
bei dem Eintritt oder der Einlieferung in die Krankenanstalt (§ 11 Abs. 1 
Saß 1 des Gesekes) endgültig fürsorgepflichtig gewesen wäre; § 2 Abs. 5 der 
Fürsorgepflichtverordnung findet entsprechende Anwendung. Die öffentliche 
Fürsorge hat weder gegen den Unfruchtbargemachten noch seine Eltern oder 
seinen Ehegatten einen Anspruch auf Ersaß der Kosten des ärztlichen Ein
griffs. — (2) Soweit die oberste Landesbehörde nichts anderes bestimmt, sind 
als durchschnittliche Pflegesäße die in den öffentlichen Krankenanstalten von 
der Ortskrankenkasse am Orte der Krankenanstalt (§ 11 Abs. 1 Saß 1 des 
Gesekes) durchschnittlich gezahlten Beträge anzusehen.“

Zur Klarstellung der Rechtslage sei kurz folgendes gesagt:
I. Nach § 13 Abs. 2 des Geseßes sind hinsichtlich der Kosten des ärzt

lichen Eingriffs (gleichbedeutend mit dem von dem Geseß und VO. auch ge
brachten Ausdruck „chirurgischer Eingriff“) drei Gruppen von Personen zu 
unterscheiden:

1. Die der Krankenversicherung angehörenden Personen. Hier trägt 
die Krankenkasse die Kosten.

2. Die nicht der Krankenversicherung angehörenden Personen, die an 
und für sich die Kosten selbst tragen könnten. Hier fallen die 
Kosten in dem im § 13 Abs. 2 Saß 2 des Gesetjes bezeichneten Um
fang der Staatskasse zur Last.

3. Die übrigen Personen, die weder zu der Gruppe 1 noch zu der 
Gruppe 2 gehören.

Hinsichtlich der Gruppe 3 spricht § 13 Abs. 2 Satj 1 des Gesetjes bereits 
von Hilfsbedürftigkeit und bestimmt, daß der Fürsorgeverband einzutreten 
hat. Artikel 7 Abs. 1 Saß 1 der VO. stellt hierzu auch mit Rücksicht auf bereits 
im Schrifttum geäußerte Zweifel2) durch engste Anlehnung an den Wortlaut 
des § 5 der Reichsgrundsäße über Vorausseßung, Art und Maß der öffentlichen 
Fürsorge vom 1. August 1931 (RGBl. I S. 441) noch ausdrücklich klar, daß die 
Personen der Gruppe 3 im Sinne der Fürsorgepflichtverordnung (FV.) hilfs
bedürftig sind. Hieraus ergibt sich ein doppeltes:

a) § 7 Abs. 1 FV. ist anzuwenden. Der Bezirksfürsorgeverband, in dem 
sich der Unfruchtbarzumachende tatsächlich aufhält, muß auf sein Verlangen 
oder im Falle des § 12 Abs. 1 Saß 2 des Geseßes auf Verlangen der Polizei 
die Einweisung des Unfruchtbarzumachenden in eine der in Betracht 
kommenden Anstalten vornehmen und dieser Anstalt gegenüber, sofern es 
sich nicht um eine Anstalt des einweisenden Bezirksfürsorgeverbandes selbst 
handelt, die Verpflichtung übernehmen, alle Kosten zu tragen, die mit dem 
ärztlichen Eingriff verbunden sind. Hierzu gehören auch die Kosten der Ver
pflegung des Unfruchtbarzumachenden während seines notwendigen Aufent
halts in der Anstalt vor und nach dem ärztlichen Eingriff. Die Verpflichtung 
des nach § 7 Abs. 1 FV. vorläufig fürsorgepflichtigen Bezirksfürsorgeverbandes 
umfaßt auch die Übernahme der Kosten einer etwa notwendigen Reise des 
Unfruchtbarzumachenden an den Anstaltsort. Soweit ein preußischer Landes-

’) Eine ausführliche Abhandlung über die gesamte Durchführungsverordnung wird in 
der Januar-Nr. der DZW. erscheinen.

*) Vgl. den Aufsag von Friedrichs, ZfH. 1933 S. 433/434 r. Sp.
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fürsorgeverband dem Unfruchtbarzumachenden nach § 6 Abs. 2 PrAV. z. FV. 
weg e n seiner Geisteskrankheit Anstaltspflege zu gewähren hat, 
muß er ihm auch mit Bezug auf die Kosten des chirurgischen Eingriffs vorläufig 
Fürsorge gewähren (BAH. Bd. 48 S. 138). Dagegen ist in Preußen der Landes
fürsorgeverband hinsichtlich der genannten Kosten für den Unfruchtbarzu
machenden dann nicht vorläufig fürsorgepflichtig, wenn z. B. ein Schwach
sinniger lediglich zwecks Vornahme des chirurgischen Eingriffs, nicht aber 
wegen seines Schwachsinns der Anstaltspflege bedarf *).

b) Die Aufwendungen des nach § 7 Abs. 1 FV. zuständigen Bezirks
fürsorgeverbandes sind Kosten der öffentlichen Fürsorge im Sinne der FV. 
Es handelt sich nicht etwa um Polizeikosten oder um Kosten der Gesundheits
behörde. Demzufolge kann der vorläufig fürsorgepflichtige Bezirksfürsorge
verband im Fürsorgestreitverfahren (§ 29 Sat} 2 FV.) gegen den nach Art. 7 
Abs. 1 Satj 2 der VO. endgültig fürsorgepflichtigen Verband auf Kostenersatj 
klagen.

II. Die Hilfsbedürftigkeit des Unfruchtbarzumachenden mit Bezug auf 
die Kosten des ärztlichen Eingriffs kann im Rahmen fortgesetzter Hilfs
bedürftigkeit liegen. Dies gilt insbesondere für die in laufender öffentlicher 
Fürsorge stehenden Unfruchtbarzumachenden. Artikel 7 Abs. 1 Satj 2 der VO. 
stellt dies in seinen Eingangsworten ausdrücklich klar. Hiernach erstreckt sich 
die endgültige Fürsorgepflicht des bisher zuständigen Fürsorgeverbandes auch 
auf die Kosten des chirurgischen Eingriffs.

Da nach § 11 Abs. 1 Sa£ 1 des Gesekes der chirurgische Eingriff nur in 
einer Krankenanstalt ausgeführt werden darf, genügt für die Regelung der 
endgültigen Fürsorgepflicht außerhalb der Fälle fortgesetjter Hilfsbedürftig
keit, d. h. also soweit die Hilfsbedürftigkeit mit Bezug auf die Kosten des 
ärztlichen Eingriffs einen neuen Pflegefall darstellt, die dem § 9 Abs. 2 FV. 
nachgebildete Regelung im Artikel 7 Abs. 1 Sap 2 Halbsatj 1 der VO. Für die 
Auslegung dieser Vorschrift kann die reichhaltige Rechtsprechung des Bundes
amts für das Heimatwesen zu § 9 Abs. 2 FV. herangezogen werden (vgl. die von 
Mitgliedern des Bundesamts für das Heimatwesen herausgegebene Entschei
dungssammlung, Verlag Vahlen, Berlin, die Spruchabteilung dieser Zeitschrift 
und das von Ruppert herausgegebene Sprucharchiv des Fürsorgewesens (Baye
rischer Kommunalschriftenverlag München) Ausgabe R, besonders Karten mit 
Leitvermerk FV. § 9 Absatj 1 und 2 Ordnungsnummer 10). Befindet sich der 
Unfruchtbarzumachende bereits in einer Anstalt oder Pflegestelle (§ 9 Abs. 3 
FV.), aus der er sich in die Krankenanstalt begibt, in der der chirurgische Ein
griff ausgeführt wird, so ist bei der Ermittelung des endgültig verpflichteten 
Verbandes auf den Zeitpunkt des Eintritts in die erste Anstalt oder Pflege
stelle zuriickzugreifen.

Der im Art. 7 Abs. 1 Satj 2 Halbsatj 2 der VO. gegebene Hinweis auf § 2 
Abs. 5 FV. soll klarstellen, daß ein Land eine von dem Reichsrecht abweichende 
Regelung der endgültigen Fürsorgepflicht im Verhältnis der Fürsorgeverbände 
des Landes zueinander treffen kann. So könnte z. B. von einem Lande be
stimmt werden, daß die Kosten des ärztlichen Eingriffs endgültig von dem 
Landesfürsorgeverband zu tragen sind, in dessen Bezirk sich der Unfruchtbar
zumachende bei Eintritt seiner Hilfsbedürftigkeit mit Bezug auf die Kosten 
des ärztlichen Eingriffs aufgehalten hat. Nach geltendem preußischen Recht 
ist die im § 6 Abs. 3 PrAV. z. FV. geregelte endgültige Fürsorgepflicht der 
Landesfürsorgeverbände mit Bezug auf die Kosten des chirurgischen Eingriffs 
ebenso wie ihre im § 6 Abs. 2 PrAV. z. FV. geregelte vorläufige Fürsorgepflicht

‘) A. A. Friedrichs, ZfH. 1933 S. 433/434 1. Sp. unten.
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(vgl. vorstehend unter I a Abs. 2) nur für solche Unfruchtbargemachte zu 
bejahen, die wegen ihrer Geisteskrankheit usw. und nicht ledig
lich wegen der Vornahme des chirurgischen Eingriffs der Anstaltspflege be
durften.

III. Nach § 25 Abs. 1 und § 25 a Abs. 1 FV. hat die öffentliche Fürsorge 
in der Regel kraft eigenen Rechtes einen Ersaßanspruch gegen den Unter
stützen, seine Eltern und seinen Ehegatten auf Ersaß der aufgewendeten 
Kosten. Es erschien auch mit Rüdesicht auf die Regelung der Kostenfrage 
für die vorstehend unter I genannten Gruppen 1 und 2 billig, diesen Ersatz
anspruch hier fortfallen zu lassen. Art. 7 Abs. 1 letzter Saß der VO. trifft 
eine dahingehende Regelung. Da die öffentliche Fürsorge gegen den Unter- 
stüßten keinen Ersaßanspruch kraft eigenen Rechts hat, kann sie auch nicht 
Drittverpflichtete nach § 21 a FV. in Anspruch nehmen.

IV. Weder in dem Geseß noch in der VO. ist eine ausdrückliche Be
stimmung darüber enthalten, wer die Kosten der Unfruchtbarmachung eines 
insoweit auf fremde Hilfe angewiesenen Minderjährigen trägt, für den die 
reicht8rechtlich im RJWG. geregelte Fürsorgeerziehung angeordnet ist. Aus 
dem Fehlen einer soldien Bestimmung wird indessen nicht geschlossen werden 
dürfen, daß nicht der Kostenträger der Fürsorgeerziehung, sondern nur einer 
der im Geseß selbst genannten Kostenträger zuständig sein könne.

Nach der Entscheidung des BAH. Bd. 72 S. 1/7 gehören zu den Kosten 
der Fürsorgeerziehung sämtliche Kosten, die durch die Sorge für das geistige 
und körperliche Wohl des Fürsorgezöglings bedingt sind, sonach auch Kosten 
der Krankenfürsorge, der Entbindung und der Wochenfürsorge. Nur dann, 
wenn die zuständige Fürsorgeerziehungsbehörde troß rechtzeitiger Auf
forderung seitens der öffentlichen Fürsorge nicht eintritt oder ein Eilfall 
vorliegt, ist das Eingreifen der öffentlichen Fürsorge gerechtfertigt, und die 
dann entstehenden Kosten sind gegenüber dem endgültig verpflichteten Für
sorgeverband erstattungsfähig. Nach dieser Auffassung kann somit, abge
sehen von den genannten Ausnahmefällen, ein Fürsorgczögling hinsichtlich 
seines in den RGS. abgegrenzten notwendigen Lebensbedarfs nicht hilfs
bedürftig im Sinne der FV. sein. Diese Rechsprechung beruht auf der grund- 
säßlichen Anschauung, daß Hilfsbedürftigkeit im Sinne der FV. nicht vor
liegen kann, wenn kraft ausdrücklicher Vorschrift des. geltenden Rechtes oder 
nach den in Zweifelsfällen im Wege der Auslegung festzustellenden Grenzen 
der Zuständigkeit der einzelnen Kostenträger der öffentlichen Hand ein 
anderer Kostenträger als die öffentliche Fürsorge, hier der Kostenträger der 
Fürsorgeerziehung, einer Person die Leistungen zu gewähren hat, die ihr 
anderenfalls die öffentliche Fürsorge gewähren müßte (Grundsaß der 
Subsidiarität der öffentlichen Fürsorge).

Wenn auch das geltende Recht keine ausdrückliche Vorschrift darüber 
enthält, wer die Kosten der Unfruchtbarmachung eines insoweit auf fremde 
Hilfe angewiesenen Fürsorgezöglings zu tragen hat (vgl. den vorleßten Ab
saß dieses Abschnittes IV), so muß hiernach der Charakter, dieser Kosten als 
solcher der öffentlichen Fürsorge gleichwohl dann verneint werden, wenn 
sidi im Wege der Auslegung des geltenden Rechtes klarstellen läßt, daß die 
Zuständigkeit eines anderen Kostenträgers als der öffentlichen Fürsorge ge
geben ist. Die Staatskasse muß als Kostenträger hier ausscheiden, da sie 
nach der unter I 2 gegebenen Auslegung des § 13 Abs. 2 Saß 2 des Gcscßes 
nur dann eintritt, wenn der Unfruchtbarzumachende an und für sich die 
Kosten der Unfruchtbarmachung selbst tragen könnte, eine Vorausseßung, 
die ein Fürsorgezögling nicht erfüllt, der mit Bezug auf die Kosten der Un
fruchtbarmachung fremder Hilfe bedarf. Dagegen muß die Zuständigkeit
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des Kostenträgers der Fürsorgeerziehung bejaht werden. Den entscheiden
den Gesichtspunkt für die Rechtfertigung dieser Auffassung gibt die vor
erwähnte Rechtsprechung des BAH., nach der die Fürsorgeerziehung dem 
Fürsorgezögling den in den RGS. abgegrenzten notwendigen Lebensbedarf 
zu gewähren hat. Wenn dieser notwendige Lebensbedarf, wie es in dem 
Gesetz und der VO. geschehen ist, um den Kostenbedarf für die Unfruchtbar
machung erweitert wurde, so wird man folgerichtig sagen müssen, daß sich 
die Zuständigkeit des Kostenträgers der Fürsorgeerziehung auch auf diesen 
erweiterten notwendigen Lebensbedarf erstredet, ausgehend von dem Grund
gedanken der Rechtsprechung des BAH., daß die Fürsorgeerziehung dem Für- 
sorgczögling alle Leistungen zu gewähren hat, die zu dem Pflichtenkreis 
der öffentlichen Fürsorge gehören. Dieses Ergebnis fällt auch in den 
Rahmen der aus § 13 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zu erkennenden Absicht des 
Gesetzgebers, den Kostenträger, der im Krankheitsfalle für den Unfruchtbar
zumachenden eintreten muß — dies ist hinsichtlich eines Fürsorgezöglings 
der Kostenträger der Fürsorgeerziehung —, auch mit den Kosten des 
chirurgischen Eingriffs zu belasten.

Der Einwand, daß Gesetz und VO. selbst bestimmten, daß die Kosten 
des chirurgischen Eingriffs für den insoweit auf fremde Hilfe angewiesenen 
Unfruchtbarzumachenden von der öffentlichen Fürsorge zu tragen seien und 
daß eben hieraus eine die Zuständigkeit des Kostenträgers der Fürsorge
erziehung ausschließende Zuständigkeit der öffentlichen Fürsorge notwendiger
weise zu folgern sei, schlägt fehl, weil auch die genannten Bestimmungen 
des Gesekes und der VO. wie jede andere Vorschrift über eine Leistung der 
öffentlichen Fürsorge, insbesondere jede Vorschrift der RGS., kraft des 
Grundsatzes der Subsidiarität der öffentlichen Fürsorge nur dann Plag greifen, 
wenn nicht die Zuständigkeit eines anderen Kostenträgers gegeben ist. Die 
Vorschriften des Gesetzes und der VO. über die Zuständigkeit der öffentlichen 
Fürsorge hinsichtlich der Gewährung des Kostenbedarfs für den chirurgischen 
Eingriff haben aber die Zuständigkeit des Kostenträgers der Fürsorgeerziehung 
nicht ausgeschlossen. Sie haben vielmehr, wie oben gezeigt wurde, durch 
Erstreckung des notwendigen Lebensbedarfs im Sinne der RGS. auf den 
Kostenbedarf für den chirurgischen Eingriff mittelbar die Zuständigkeit 
des Kostenträgers der Fürsorgeerziehung für die Gewährung dieses Kosten
bedarfs neu geschaffen.

Entsprechend dem Fehlen eines Anspruchs der öffentlichen Fürsorge 
gegenüber dem Unterstützten, seinen Eltern und seinem Ehegatten auf Ersatz 
der Kosten des ärztlichen Eingriffs (Art. 7 Abs. 1 letzter Saß der VO.) wird 
auch der nach § 75 RJWG. zur Zeit gegebene Rechtszustand noch dahin zu
ändern sein, daß der Minderjährige und die zu seinem Unterhalt Ver
pflichteten dem Kostenträger der Fürsorgeerziehung die Kosten des ärztlichen 
Eingriffs nicht zu ersetzen haben.

V. Die im Art. 7 Abs. 2 der VO. getroffene Regelung ist der Recht
sprechung des Bundesamts für das Heimatwescn nachgcbildet (vgl. z. B. Bd. 82 
S. 175, DZW. IX Sp. 134 b).

^ Pjbegen Missbrauche bei Ehescliliessun^
| und Adoption.

Die Regierung hat sich die Aufgabe gestellt, Ehe und Familienleben von 
den Schlacken zu reinigen, die sich in der Nachkriegszeit angesetzt haben. Zu 
den unerfreulichsten Erscheinungen auf diesem Gebiete gehören die soge
nannten Ehen und Adoptionen, die zu keinem anderen Zwecke geschlossen
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wurden, als um einen gut klingenden Namen meist für viel Geld einem an
deren zu „verkaufen“. Diesem sittenwidrigen Zustand macht das Gesetz vom 
23. November 1933 ein Ende. Das BGB. kannte bisher folgende Ehenichtig
keitsgründe:

Geschäftsunfähigkeit, Bewußtlosigkeit oder Störung der Geistes
tätigkeit eines Ehegatten zur Zeit der Eheschließung (§ 1325 BGB.);

Eheschließung zwischen einer wegen Ehebruchs geschiedenen Person mit 
demjenigen, mit dem der Ehebruch begangen worden ist (§ 1328 BGB.);

Bigamie (§ 1326 BGB.);
Eheschließung zwischen nahen Verwandten oder Verschwägerten (§ 1327 

BGB.);
Wichtige Formmängcl hei der Eheschließung (§ 1324 BGB.).
Nach dem neuen Gesetz (§ 1325 a BGB.) ist eine Ehe nunmehr auch 

nichtig, wenn sie ausschließlich oder vorwiegend zu dem Zweck geschlossen 
ist, der Frau die Führung des Familiennamens des Mannes zu ermöglichen, 
ohne daß die eheliche Lebensgemeinschaft begründet werden soll. Dieser 
neue Ehenichtigkeitsgrund unterscheidet sich von allen bisherigen dadurch, 
daß die Nichtigkeit nicht von objektiven, meist ohne weiteres feststellbaren 
Tatsachen, sondern von inneren subjektiven Gedanken und Absichten abhängt. 
Nicht erforderlich ist, daß beide Eheleute die chewidrigen Absichten verfolgt 
haben; es würde z. B. genügen, wenn eine weibliche Person einen Mann mit 
einem hochgeachteten Namen umgarnt und ihn in der in § 1325 a BGB. 
erwähnten Absicht zur Eheschließung bestimmt. Wenn der Gesetzgeber die 
sittenwidrige Einstellung beider Eheleute zur Voraussetzung für die Ehe
nichtigkeit hätte machen wollen, so wäre der neue Absatz 3 zu § 1699 BGB. 
überflüssig, der bestimmt, daß Kinder aus einer nach § 1325 a BGB. nichtigen 
Ehe als unehelich gelten. Kinder aus nichtigen Ehen gelten nämlich schon 
nach bisherigem Recht allgemein als unehelich, wenn beide Ehegatten die 
Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung gekannt haben; der neue Absatz hat 
also nur einen Sinn, wenn die Ehenichtigkeit aus § 1325 a BGB. auch dann ein- 
tritt, wenn nicht beide Ehegatten gemeinsam die ehewidrigen Absichten ver
folgen. Der oben erwähnte neue § 1699 Absatz 3 BGB. ist auch noch in zwei 
anderen Richtungen bedeutsam. Ein Kind aus einer i*<»ch § 1325a BGB. nichtigen 
Ehe ist, sofern nur ein Eltcrnteil die Nichtigkeitsgründe gekannt hat, schlechter 
gestellt als die Kinder aus anderen nichtigen Ehen unter den gleichen Vor- 
ausseftungen; diese letztgenannten gelten nämlich als ehelich, während Kinder 
aus einer nach § 1325 a nichtigen Ehe ausnahmslos als unehelich gelten; daß 
sic von dem Vater, solange er lebt, Unterhalt wie ein eheliches Kind verlangen 
können (neuer Absatz 2 zu § 1703 BGB.), ist nur ein unzulänglicher und 
lediglich materieller Ausgleich für die schwere Beeinträchtigung, die ideell und 
materiell die Stellung eines unehelichen Kindes mit sich bringt. — Auf den 
ersten Blick wird cs vielleicht verwunderlich erscheinen, daß das neue Gesetz 
sich überhaupt mit Kindern aus einer Ehe befaßt, die ja gerade deshalb nichtig 
sein soll, weil sie keine eheliche Lebensgemeinschaft bezweckt. Dabei ist zu
nächst zu bedenken, daß nach §§ 1591, 1594, 1598 BGB. während der Ehe 
geborene Kinder, wenn sie der Mann anerkennt oder die Jahresfrist zur An
fechtung der Ehelichkeit verstreichen läßt, auch dann als eheliche behandelt 
werden, wenn sic zweifelsohne nicht vom Ehemann erzeugt sind. Vor allem 
aber darf nicht übersehen werden, daß die Nichtigkeit des § 1325 a durdi die 
sittenwidrige Absicht im Zeitpunkt der Eheschließung bedingt ist und nicht 
ohne weiteres dadurch behoben wird, daß die Ehegatten später eine wirkliche 
Ehe führen. Dem Bürgerlichen Recht ist allerdings der Begriff der Heilung 
der Ehenichtigkeit nicht fremd. Wenn eine Ehe nichtig ist, weil einer der
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Ehegatten bei der Eheschließung geschäftsunfähig oder bewußtlos war, so 
genügt es zur Beseitigung der Nichtigkeit, daß der Ehegatte nach seiner 
Wiederherstellung die Ehe formlos, also z. B. auch durch Fortsetzung der ehe
lichen Lebensgemeinschaft, bestätigt. Eine wegen Ehebruchs in der früheren 
Ehe nichtige Ehe wird mit rückwirkender Kraft gültig, sobald die nach § 1312 
Abs. 2 BGB. zulässige Befreiung von diesem Ehehindernis ausgesprochen ist. 
Eine Doppelehe und eine verbotene Verwandtenehe sind dagegen unheilbar 
nichtig; dasselbe gilt von einer an wichtigen Formmängeln leidenden Ehe
schließung, wenn sie überdies nicht ins Heiratsregister eingetragen ist. Eine 
dritte Gruppe bilden die zwar ins Heiratsregister eingetragenen, aber trotzdem 
wegen grober Formverstöße nichtigen Ehen und diejenigen Ehen, die aus den 
im neuen § 1325 a erwähnten Gründen nichtig sind. In dieser Gruppe wird 
die Ehenichtigkeit, und zwar auch mit rückwirkender Kraft, beseitigt, wenn 
die Ehegatten fünf Jahre im Falle des § 1325 a und zehn Jahre im Falle des 
§ 1324 als Ehegatten miteinander gelebt haben, ohne daß bis zum Ablauf 
dieser Frist die Nichtigkeit gerichtlich geltend gemacht ist. Wenn einer der 
Ehegatten vor Fristablauf gestorben ist, so genügt auch die Zeit bis zum Tode, 
sofern sie wenigstens drei Jahre betragen hat, zur Beseitigung der Nichtigkeit. 
Wollen Ehegatten, die eine nichtige Ehe geschlossen haben, diese Heilung 
durch Zeitablauf nicht abwarten, so können sic, ohne daß es etwa einer vorher
gehenden Nichtigkeitserklärung bedarf, die Eheschließung wiederholen (§ 1309 
Abs. 1 Saft 2). Soll die Nichtigkeit einer Ehe geltend gemacht werden, so 
bedarf es dazu einer Nichtigkeitsklage, die im Falle des § 1325 a nur vom 
Staatsanwalt, nicht, wie in den anderen Nichtigkeitsfällen, auch von jedem 
der Ehegatten, erhoben werden kann. Auch nach Auflösung einer nach 
§ 1325 a nichtigen Ehe durch Scheidung oder Tod des Mannes kann der Staats
anwalt noch auf Feststellung der Nichtigkeit und, wenn die Frau unter Hinter
lassung von Kindern gestorben ist, auf Feststellung der Unehelichkeit der 
Kinder klagen. Sofern er mit seiner Klage Erfolg hat, werden in den Standes
amtsregistern die entsprechenden Kandvermerke vorgenommen. Die neuen 
Vorschriften finden nicht nur in Zukunft Anwendung, sondern gelten rück
wirkend für alle nach dem 8. November 1918 abgeschlossenen Ehen; allerdings 
darf der Staatsanwalt die Nichtigkeit früher cingegangener Ehen nur inner
halb sechs Monaten seit Inkrafttreten des Gesekes im Klagewege geltend 
machen.

Um eine zuverlässige Handhabe gegen Mißbräuche der Adoption in ähn
licher Richtung, wie sic der neue § 1325 a für die Ehe kennzeichnet, zu ge
winnen, sind die Vorschriften des § 1754 BGB. erweitert worden. Bisher 
durfte und mußte das Gericht die Bestätigung eines Adoptionsvertrages nur 
versagen, wenn ein gesetzliches Erfordernis fehlte; als solches kannte das BGB. 
nur juristische Tatbestände. Nunmehr wird dafür gesorgt, daß auch die 
ideellen Belange der Familie im Bestätigungsverfahren gewahrt werden; wenn 
begründete Zweifel daran bestehen, daß ein dem Eltern- und Kindesverhältnis 
entsprechendes Familienband hcrgestcllt werden soll, oder wenn vom Stand
punkt der Familie des Annchmcnden oder im öffentlichen Interesse wichtige 
Gründe gegen die Herstellung eines solchen Bandes sprechen, darf der Richter 
den Adoptionsvertrag nicht bestätigen. Bevor er über den Antrag auf Be
stätigung beschließt, muß er die höhere Verwaltungsbehörde hören; dieser 
steht auch gegen den Beschluß, der den Annahmevertrag bestätigt, die sofortige 
Beschwerde zu. Audi auf dem Gebiet der Annahme an Kindes Statt gelten 
die neuen Vorsdiriftcn in gewissem Umfange rückwirkend für die nadi dem 
8. November 1918 bestätigten Kindcsannahmcvcrträge. Das Amtsgericht muß 
auf Antrag der höheren Verwaltungsbehörde durdi Beschluß die Nichtigkeit
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eines Adoptionsvertrages feststellen, wenn anzunehmen ist, daß durch den 
Vertrag ein dem Eltern- und Kindesverhältnis entsprechendes Familienband 
nicht hat hergestellt werden sollen. Wenn ein solches Band entgegen der 
ursprünglichen Absicht doch hergestellt worden ist, so steht diese Tatsache der 
Nichtigkeit nicht ohne weiteres entgegen; nur wenn die Vertragschließenden 
fünf Jahre oder, falls einer von ihnen vorher gestorben ist, bis zu seinem 
Tode, aber mindestens drei Jahre in einem Eltern- und Kindesverhältnis 
gelebt haben, darf ein Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nicht mehr 
gestellt werden. Unerwünschte Härten werden sich vermeiden lassen, da die 
Verwaltungsbehörde nicht etwa verpflichtet, sondern nur berechtigt ist, einen 
Antrag zu stellen, und ihn überdies zurücknehmen kann. Sechs Monate nach 
Inkrafttreten des Gesetzes erlischt das Antragsrecht. Gibt das Amtsgericht 
dem Antrag der Verwaltungsbehörde statt, so haben die Vertragschließenden 
die sofortige Beschwerde; wird der Antrag abgelehnt, so steht dieses Rechts
mittel der Verwaltungsbehörde zu. Ob vom Standpunkt der Familie des An
nehmenden oder im öffentlichen Interesse wichtige Gründe gegen die Her
stellung eines Familienbandes schon zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
Vorgelegen haben, ist für die Rechtsbeständigkeit derartiger Verträge belang
los; insoweit kennt das Gesetz keine Rückwirkung. Mit den neuen Vorschriften 
über die Kindesannahmeverträge ist einheitlich für das ganze Reich und in 
einem besonders geregelten Rechtsmittelverfahren das sichergestellt, was in 
Preußen schon seit 1921 versucht worden ist. Damals ist im Justiz-Min.-Bl. 
(S. 324) der Auffassung Ausdruck verliehen worden, daß Namensänderungs
verträge, die sich unter dem Schein eines Annahmevertrages verbergen, nichtig 
sind; durch Erlaß d. Preuß. M. d. I. vom 29. Februar 1924 (M.B1. S. 261) sind 
die Standesbeamten sodann angewiesen worden, in allen zweifelhaften Fällen 
die Eintragung von Randvermerken über einen Adoptionsvertrag zunächst zu 
unterlassen, weil auch durch die amtsgerichtliche Bestätigung ein nichtiger Ver
trag nicht wirksam wird, und der Aufsichtsbehörde zu berichten.

Gesetz gegen gefährliche Gewohnheits
verbrecher und über Massregeln der Sicherung 

und Besserung.
Unter dieser Bezeichnung hat die Reichsregierung am 24. November 1933 

ein Geseg nebst Ausführungsgesetz erlassen. Die neuen Vorschriften, deren 
Bedeutung teilweise über die in der Überschrift bezeichnete Materie hinaus
geht, enthalten nicht nur Änderungen des Strafgesetzbuchs, sondern u. a. auch 
des Gerichtsverfasgungsgesetzcs, der Strafprozeßordnung, des Jugendgerichts
gesetzes, des Straftilgungsgesetzes und der Sozialversicherungsgesetze.

Im Kampfe gegen das Berufsverbrechertum beschrcitet das neue Gesetz 
drei Wege: die Schaffung neuer Straftatbestände, die Verschärfung bisher an- 
gedrohtcr Strafen und die Sicherungsmaßnahmen, die allerdings zum Teil 
auch andere Zwecke verfolgen.

Als neue Tatbestände werden der Besitz von Diebeswerkzeugen sowie 
die Verwahrung und Überlassung von solchen Werkzeugen für und an einen 
anderen mit Gefängnis bedroht (§ 245 a StGB.). Wegen Besitzes von Dicbes- 
werkzeug können aber nur Personen bestraft werden, die schon wegen 
schweren Diebstahls, Diebstahls im Rückfall, Raubes, schwerer Hehlerei oder 
Hehlerei im Rückfall verurteilt sind, und zwar auch nur dann, wenn seit der 
früheren Verurteilung — ungerechnet der Zeit der Freiheitsentziehung —
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noch nicht fünf Jahre verflossen sind; die Verwahrung von Diebeswerkzeug 
ist nur strafbar, wenn der Täter weiß oder den Umständen nach annehmen 
muß, daß das Werkzeug zur Verwendung bei strafbaren Handlungen be
stimmt ist.

Verschärft ist die Strafandrohung wegen Zuhälterei (§ 181 a StGB.); nur 
bei mildernden Umständen darf noch auf Gefängnis erkannt, sonst muß 
Zuchthausstrafe verhängt werden. Ganz neu, und zwar mit dem Ziele der 
Strafverschärfung, ist die Behandlung Rückfälliger geregelt. Selbstverständlich 
konnte der Richter auch bisher schon Täter, die wiederholt mit dem Gesetz 
in Konflikt gekommen waren, innerhalb des für das betreffende Delikt vor
gesehenen Strafrahmens schärfer anfassen; aber besondere Strafandrohungen 
für rückfällige Verbrecher gab es — vom Betteln abgesehen — nur bei Dieb
stahl, Raub, Hehlerei und Betrug. Rückfall lag nur vor, wenn jemand im 
Inlande bestraft war und die Strafe mindestens teilweise verbüßt hatte, 
wenn sodann das gleiche Geschehen zum zweiten Male abgerollt war und der 
Täter nun nochmals straffällig wurde (bei Raub genügte die erste Wieder
holung), und zwar galt ein Räuber, Hehler und Betrüger nur als rückfällig, 
wenn auch die vorangegangenen Straftaten das gleiche Delikt darstellten, 
beim Dieb genügte es, wenn er vorher gestohlen, geraubt oder gehehlt hatte. 
Mit diesen überaus verwickelten Bestimmungen war ein wirksamer Kampf 
gegen die gefährlichen Gewohnheitsverbrecher kaum möglich. Ebensowenig 
reichten die bei einigen wenigen Delikten, wie Hehlerei, Wucher, Kuppelei, 
Zubälterei für gewerbs- oder gewohnheitsmäßiges Handeln angedrohten 
strengeren Strafen dazu aus. Der neue § 20 a sieht für jede
vorsätzliche Tat, derentwegen eine Freiheitsstrafe verwirkt ist, schwere 
Zuchthausstrafen vor, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: Der Täter muß bereits zweimal wegen irgendeines — also nicht 
wegen des gleichen — Verbrechens oder vors&glichen Vergehens zum Tode, 
zu Zuchthaus oder zu Gefängnis von mindestens sechs Monaten verurteilt 
sein, oder er muß mindestens drei vorsätzliche Taten begangen haben; außer
dem muß in beiden Fällen die Gesamtwürdigung der Taten ergeben, daß er 
ein gefährlicher Gewohnheitsverbrecher ist. Auch ausländische Verurteilungen 
können die Voraussetzungen für die Strafschärfung schaffen, wenn die im Aus
land geahndeten Taten auch nach deutschem Recht Verbrechen oder vorsätz
liche Vergehen sind. Ebenso wie das StGB, eine Rückfallsverjährung 
kennt, die zehn Jahre beträgt, enthält auch der § 20 a eine Vorschrift, die die 
Bedeutung einer früheren Verurteilung und einer früheren Straftat als Vor
aussetzung für die Strafverschärfung beseitigt; die Frist beträgt fünf in Frei
heit verbrachte Jahre.

Mit den „Maßregeln der Sicherung und Besserung“ (§ 42 a—42 n StGB.) 
bat die Reichsregierung Forderungen erfüllt, die nicht nur von Kriminal
politikern, sondern nicht weniger lebhaft auch von ärztlicher Seite und nicht 
zuletzt aus den Kreisen der Fürsorge seit vielen Jahren erhoben worden 
sind. Als derartige Maßnahmen siebt das Gesetz vor: die Unterbringung in 
einer Heil- oder Pflcgeanstalt, einer Trinkerheil- oder Entziehungsanstalt, 
einem Arbeitshaus, die Sicherungsverwahrung, die Entmannung, die Unter
sagung der Berufsausübung, die Reichsverweisung. Zum Verständnis der Vor
schriften über die Unterbringung in einer Heil- und Pflcgeanstalt muß zu
nächst auf die einschneidende Umgestaltung der Bestimmungen über die Zu
rechnungsfähigkeit cingegangen werden. § 51 StGB, in seiner bisherigen 
Fassung erklärte, daß eine strafbare Handlung nicht vorhanden ist, wenn 
der Täter sich in einem, die freie Willensbestimmung ausschließendcn Zustand 
der Bewußtlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit befunden
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hat; der Begriff der verminderten Zurechnungsfähigkeit war dem Gesc$ 
unbekannt. Der neue § 51 stellt darauf ab, ob der Täter wegen Bewußtseins
störung, wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder wegen Geistes
schwäche unfähig war, das Unerlaubte der Tat einzusehen oder nach dieser 
Einsicht zu handeln. Mit dieser Fassung hat sich der Gesetzgeber im großen 
und ganzen der Auslegung des heiß umstrittenen bisherigen § 51 durch die 
Rechtsprechung und die herrschende Meinung des Schrifttums angeschlossen. 
Völlig neu ist aber, daß das Gesetz nunmehr auch den Zustand der „erheblich 
verminderten“ Zurechnungsfähigkeit berücksichtigt, und zwar dergestalt, daß 
in solchen Fällen der Richter die Strafe nach den Vorschriften über die Be
strafung des Versuchs (§ 44 StGB.) mildern kann. Der im Schrifttum 
herrschenden Meinung und vielleicht auch der allgemeinen Linie der Ent
wicklung hätte es wohl mehr entsprochen, wenn statt der „Kann“- eine 
„Muß“vorschrift eingeführt worden wäre, doch dürfte in der Praxis der 
Unterschied kaum fühlbar werden. Die für in der geistigen Entwicklung 
zurückgebliebene Taubstumme geltenden Vorschriften des § 58 sind dem 
neuen § 51 angepaßt worden. Die neuen Vorschriften über die Zurechnungs
fähigkeit werden vielfach zu einer milderen strafrechtlichen Beurteilung eines 
Täters führen, die Allgemeinheit wird aber trotzdem durch die neuen 
Sicherungsmaßregeln besser geschützt werden als bisher. Wenn die öffent
liche Sicherheit es erfordert, ist das Gericht verpflichtet, durch Urteil die 
Unterbringung solcher Personen in einer Heil- oder Pflegeanstalt anzuordnen, 
die eine mit Strafe bedrohte Handlung im Zustand der Zurechnungsunfähig
keit oder der verminderten Zurechnungsfähigkeit begangen haben. Um die 
Öffentlichkeit zu schützen, ist die einstweilige Unterbringung in einer Heil
oder Pflegeanstalt sogar schon vor Erlaß des Urteils durch einen „Unter
bringungsbefehl“ — der seiner Rechtsnatur nach etwa dem Haftbefehl ent
spricht — zulässig (§ 126 a StPO.). Da Strafverfahren gegen Personen, deren 
Unzurechnungsfähigkeit feststeht, nicht durchgeführt werden, ist durch ein 
besonderes „Sicherungsverfahren“ dafür gesorgt, daß auch ohne einen Prozeß 
wegen der Tat das Unterbringungsurteil erwirkt werden kann. Ähnliche 
Bestimmungen kennt das deutsche Straf- und Strafprozeßrecht bereits als ob
jektives Strafverfahren bei Einziehungen und Vcrmögensbescfclagnahmen. 
Die Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt soll so lange dauern, als 
ihr Zweck es erfordert. Alle drei Jahre hat das Gericht zu prüfen, ob der 
Zweck erreicht ist; bejahendenfalls ist die Entlassung anzuordnen, die nur 
als bedingte Aussetzung der Unterbringung gilt und mit Auflagen verbunden 
werden kann. Der Widerruf ist zulässig, solange noch nicht die zehn Jahre 
dauernde Verjährungsfrist abgelaufen ist.

Die neuen Maßnahmen gegen Trunksucht und andere Süchte bestehen 
ebenfalls aus Änderungen der Straftatbestände und aus Maßregeln zur 
Sicherung und Besserung. Als § 330 a wird die „Volltrunkenhcit“ unter 
Strafe gestellt. Es handelt sich allerdings nicht darum, das Trinken an sich 
zu ahnden; gestraft werden soll vielmehr nur derjenige, der sich durch 
Alkohol oder andere Rauschgifte vorsätzlich oder fahrlässig in einen die Zu
rechnungsfähigkeit ausschließenden Rausch versetzt und in diesem Zustand 
eine mit Strafe bedrohte, aber mit Rücksicht auf § 51 Abs. 1 nicht strafbare 
Handlung begeht. In einer Trinkerheil- oder Entziehungsanstalt werden 
Personen untergebracht, die gewohnheitsmäßig im Übermaß geistige Getränke 
oder andere berauschende Mittel zu sich nehmen, wenn sie wegen eines im 
Rausch begangenen oder mit einer Sucht im ursächlichen Zusammenhang 
stehenden Verbrechens oder Vergehens oder wegen Volltrunkenhcit bestraft
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werden, sofern die Unterbringung zur Gewöhnung an ein gesetzmäßiges und 
geordnetes Leben erforderlich ist. Unter diese Vorschrift fallen z. B. auch 
Rezeptfälschungen und Morphiumdiebstähle. Der Süchtige darf nicht länger 
als zwei Jahre in der Anstalt festgehalten werden, auch im Falle des Widerrufs 
einer etwa vorzeitig bewilligten Entlassung darf diese Gesamtdauer nicht über
schritten werden. Um Störungen der Entziehungskur möglichst hintanzu
halten, wird durch einen neuen § 330 b bestraft, wer einem Anstaltsinsassen 
unbefugt Rauschmittel verschafft.

Die Unterbringung in einem Arbeitshaus als Maßnahme der Sicherung 
und Besserung ist schon dem bisherigen Strafrecht bekannt, aber nur in der 
Form, daß der Richter bei der Verurteilung wegen gewisser Übertretungen 
des § 361 StGB, zu Qaftstrafen auf die in Zukunft in Fortfall kommende 
Überweisung an die Landespolizeibehörde erkennen konnte, die damit das 
Recht — nicht die Pflicht — bekam, den Verurteilten nach der Strafver
büßung für längstens zwei Jahre in ein Arbeitshaus zu bringen. Nunmehr 
ordnet das Gericht bei Verurteilung zu Haft wegen Übertretung von § 361 
Nr. 3—5, 6 a—8 und auch von Nr. 6, wenn es sich um jemand handelt, der 
gewohnheitsmäßig Erwerbsunzucht treibt, gleichzeitig und unmittelbar die Unter
bringung in ein Arbeitshaus an, soweit sie erforderlich ist,umdenVerurteilten zur 
Arbeit anzuhalten und an ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben zu gewöhnen. 
Wegen Bettclns war die Überweisung an die Landespolizeibchörde nur bei 
Rückfall und bei Betteln unter Drohungen oder mit Waffen zulässig; in Zu
kunft droht dem Bettler das Arbeitshaus, wenn er aus Arbeitsscheu, Lieder
lichkeit oder gewerbsmäßig gebettelt hat. Soweit Personen, deren Arbeits
hausunterbringung angeordnet ist, arbeitsunfähig sind, können sie in ein Asyl 
gebracht werden. Die erstmalige Unterbringung in einem Arbeitshaus oder 
Asyl darf längstens zwei Jahre dauern; eine wiederholte dauert so lange, wie 
es der Zweck fordert; alle zwei Jahre hat das Gericht zu prüfen, ob der Zweck 
erreicht und demnach die widerrufliche Entlassung mit oder ohne Auflagen 
möglich ist.

Eine für die Bekämpfung des Berufsverbrechertums besonders wichtige 
und dem bisherigen Recht völlig unbekannte Maßnahme ist die Sicherungs
verwahrung. Sie wird, wenn es die öffentliche Sicherheit erfordert, gleich
zeitig mit der Verurteilung als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher (§ 20 a) 
und, sofern eine entsprechende Verurteilung im Ausland erfolgt ist, im 
„nachträglichen Sicherungsverfahren“ (§ 429 e StPO.) angeordnet; wenn wegen 
einer vor dem Inkrafttreten des § 20 a begangenen Tat die Strafverschärfung 
für gefährliche Gewohnheitsverbrecher nur deshalb unterbleiben muß, weil 
das schärfere Gesetz z. Zt. der Tat noch nicht gegolten hat, so ist auch in 
solchen Fällen die Sicherungsverwahrung anzuordnen. Sie dauert mit den 
bereits bei den anderen Maßregeln erörterten Einschränkungen solange, als 
es der Zweck erfordert. Über die Durchführung der Verwahrung enthält das 
Gesetz nur die Vorschrift, daß die Untergebrachten in der Anstalt zu den ein
geführten Arbeiten anzuhalten sind und auch zu Außenarbeiten verwendet 
werden können.

Die Entmannung, deren Unterschiede von der Unfruchtbarmachung bei 
der Besprechung des Gesekes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in der 
Öffentlichkeit eingehend erörtert worden sind, ist für Männer über 21 Jahren 
in drei Fällen zugelassen: Bei Verurteilung wegen eines zur Erregung oder 
Befriedigung des Gesdilcditstriebs begangenen Mordes oder Totschlags; bei 
Verurteilung zu mindestens 6 Monaten Freiheitsstrafe wegen eines Ver- 
bredicns der Nötigung zur Unzudit, der Sdiändung, der Unzudit mit Kindern
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oder der Notzucht, oder wegen eines zur Erregung oder Befriedigung des Ge- 
schlechtstriebs begangenen Vergehens oder Verbrechens der öffentlichen Vor- 
nähme unzüchtiger Handlungen oder der Körperverletzung, wenn der Täter 
schon einmal wegen einer solchen Tat zu Freiheitsstrafe rechtskräftig ver
urteilt ist und wenn er nach der Gesamtwürdigung der Taten ein gefährlicher 
Sittlichkeitsverbrecher ist; schließlich bei Verurteilung zu mindestens einem 
Jahr Freiheitsstrafe wegen mindestens zweier derartiger Taten, wenn der 
Täter auch ohne einschlägige Vorstrafe als gefährlicher Sittlichkeitsverbrecher 
anzusehen ist. Die Rückfallsverjährung und die Mitberücksichtigung ausländi
scher Urteile ist ebenso wie in den neuen Vorschriften über die gefährlichen 
Gewohnheitsverbrecher geregelt; gegebenenfalls findet auch hier das „nach
trägliche Sicherungsverfahren“ statt. Erwähnenswert ist, daß im Gegensatz zu 
den bisher besprochenen Maßregeln das Gericht bei der Entmannung nur das 
Recht, nicht die Pflicht der Anordnung hat. Die Entmannung ist nach näherer 
Anweisung der Landesjustizverwaltung in einer Krankenanstalt von einem 
Arzt notfalls unter Anwendung unmittelbaren Zwanges auszuführen.

Die Untersagung der Berufsausübung als eine Maßregel zum Schutze der 
Allgemeinheit vor weiterer Gefährdung durch Personen, die ihre Berufs
pflichten verlegt haben, ist nichts grundsätzliches Neues. Vor allem die Gewerbe
ordnung, aber auch einige andere Gesege enthalten zahlreiche Vorschriften über 
die Rücknahme von Approbationen, Konzessionen, Genehmigungen u. ä. aus 
solchem Anlaß. Nunmehr wird der Strafrichter ermächtigt — aber nicht ver
pflichtet —, bei Verurteilungen zu mindestens dreimonatiger Freiheitsstrafe 
wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das unter Mißbrauch des Berufs 
oder Gewerbes oder unter grober Verlegung der Berufs- oder Gewerbe
pflichten begangen worden ist, auf 1—5 Jahre die Berufs- oder Gewerbeaus
übung zu untersagen (§ 42 1). Verstöße gegen dieses Verbot werden unter 
Strafe gestellt (§ 145 c). Um unverhältnismäßige Härten zu vermeiden, kann 
sowohl das Gericht das Inkrafttreten der Untersagung aufschieben, als auch 
die Vollstreckungsbehörde die Untersagung aussegen; Aufschub und Aus- 
segung ist aber nur für längstens sechs Monate zulässig.

Als legte Sicherungsmaßregel sieht das neue Geseg die Reichsverweisung 
von Ausländern vor. Eine solche Maßnahme war früher schon in allen Fällen 
der Verurteilung eines Ausländers angängig, in denen das Strafgesegbuch Zu
lässigkeit der Polizeiaufsicht oder Überweisung an die Landespolizeibehörde 
vorsieht und der Richter von dieser Möglichkeit Gebrauch machte. Außerdem 
bat nach allgemein anerkanntem Grundsag die Polizei jedes deutschen Landes 
ohne weiteres das Recht, Ausländer als staatsgefährlich oder als lästig aus 
ihrem Landesgebiet auszuweisen; daran wird auch z. Zt. nichts geändert. Neu 
eingeführt ist — und zwar nicht erst durch das Geseg vom 24. 11., sondern 
schon durch die Novelle vom 26. 5. 1933 —, daß nunmehr der Richter 
bei jeder Verurteilung eines Ausländers zu einer mindestens drei
monatigen Freiheitsstrafe die Reichsverweisung durch die zuständige Ver
waltungsbehörde binnen sechs Monaten für zulässig erklären kann, wenn das 
Verbleiben des Verurteilten im Inlande eine Gefahr für andere oder für die 
öffentliche Sicherheit bedeutet. Wenn gegen einen Ausländer eine mit Frei
heitsentziehung verbundene Maßregel der Sicherung und Besserung oder die 
Entmannung angeordnet ist, erhält die Verwaltungsbehörde die gleiche Be
fugnis auch ohne eine Zulässigkeitserklärung durch den Richter; ein derartiges 
selbständiges Reichsverweisungsrecht der Landespolizeibehörde bestand bisher 
schon gegenüber Ausländern, die wegen Glückspicls, wegen Rennwettvergehens 
oder wegen Spionage verurteilt waren.
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Die Maßregeln der Sicherung und Besserung sind keine Strafen im Sinne 
des StGB., die in Anstalten Untergebrachten sind keine Gefangenen, die 
Durchführung der Maßnahmen ist keine Strafvollstreckung. Deswegen konnte 
der Gesetjgeber, ohne mit den bisherigen Strafrechtsgrundsätfen zu brechen, 
bestimmen, daß die Maßregeln auch angeordnet werden können, wenn die 
Tat vor dem Inkrafttreten des Gesekes, dem 1. Januar 1934, erfolgt ist. 
Sicherungsverwahrung und Entmannung sind sogar zulässig, wenn auch die 
Verurteilung schon vor diesem Termin erfolgt ist, die Strafe aber noch ver
büßt wird. Aus dem gleichen Grunde mußten auch die Vorschriften über 
Gefangenenbefreiung und -meuterei sowie die Beamtendelikte der Begünsti
gung, des Entweichenlassens von Gefangenen und der unzulässigen Strafvoll
streckung durch besondere Gesefcesänderungen mit einigen Abweichungen auch 
auf die neuen Maßregeln erstreckt werden.

Die Änderungen des materiellen Strafrechts haben auch zu einer ganzen 
Reihe von Änderungen des Prozeßrechts Anlaß gegeben, von denen nur einige 
wichtige erwähnt werden können. Die Staatsanwaltschaft soll ihre Ermitt
lungen auch auf die Umstände erstrecken, die für die Strafbemessung und für 
etwaige Maßregeln der Sicherung und Besserung von Bedeutung sind (§ 160 
Abs. 3 StPO.). Auf die verschiedenen in den letjten Jahren ausgearbeiteten 
Vorschläge über den Einbau der „sozialen Gerichtshilfe“ ist nicht weiter ein
gegangen worden. Zur Erfüllung der ihr gestellten Aufgabe kann die Staats
anwaltschaft nach dem unveränderten § 161 von allen öffentlichen Behörden 
— also auch von den Wohlfahrtsämtern — Auskünfte verlangen; als Er
mittlungsorgane erwähnt das Gesefc nur die Polizei- und Sicherheitsbeamten. 
Wenn mit einer Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt, einer 
Trinkerheil- oder Entziehungsanstalt oder einer Entmannung zu rechnen ist, 
soll bereits im Vorverfahren ein Sachverständiger gehört werden, schon in 
diesem Stadium — also ohne Voruntersuchung — ist auch eine Anstaltsunter
bringung zur Beobachtung zulässig; zur Hauptverhandlung ist sowohl die Be
stellung eines Verteidigers — diese übrigens auch, wenn Untersagung der 
Berufsausübung in Frage kommt — wie die Zuziehung eines ärztlichen Sach
verständigen vorgeschrieben. Durch Strafbefehl, im Privatklageverfahren und 
auf Grund einer Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten dürfen 
Siherungs- und Besserungsmaßregeln überhaupt nicht angeordnet werden; 
der Einzelrichter ist nur für Reichsverweisung und Arbeitshausunterbringung 
zuständig; das Jugendgericht darf nur auf Reichsverweisung und auf Unter
bringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt erkennen.

In verhältnismäßig lockerem Zusammenhang mit den Zielen des neuen 
Gesekes stehen die §§ 81 a u. b StPO. Zwangsweise körperliche Unter
suchungen und, sofern kein Nachteil für die Gesundheit zu besorgen ist, auch 
Entnahme von Blutproben und andere Eingriffe sind danach bezüglich des Be
schuldigten allgemein zur Feststellung von für das Verfahren bedeutsamen 
Tatsachen zulässig, bezüglich dritter Personen nur, wenn fcstgestellt werden 
muß, ob sich an ihrem Körper eine bestimmte Spur oder Folge einer straf
baren Handlung befindet. Damit wird z. B. die Feststellung von Blutgruppen, 
des Grades der Trunkenheit, der Übertragung ansteckender Krankheiten er
heblich erleichtert. Die Bestimmung, daß der Beschuldigte sich die Aufnahme 
von Lichtbildern und Fingerabdrücken sowie Messungen u. ä. gefallen lassen 
muß, bedeutet im wesentlichen nur die gesetjliche Verankerung einer kaum 
noch umstrittenen Praxis.

Nur wenige der neuen Bestimmungen berühren die Frage, wer die Kosten 
der Maßregeln für die Sicherung und Besserung zu tragen hat. Da auf ihre 
Vollstreckung die Vorschriften über Strafvollstreckung für anwendbar erklärt

395



sind und da der Verurteilte nach dem neuen § 465 Abs. 1 StPO, die Kosten 
der genannten Maßnahmen ebenso zu tragen hat wie die der Straf
vollstreckung, so ist wohl anzunehmen, daß die vom Verurteilten nicht 
beitreibbaren Kosten denselben Behörden zur Last fallen, die auch die 
Strafvollstreckung im eigentlichen Sinne zu bezahlen haben. Um den 
Kostenträgern ihre Last etwas zu erleichtern, ist in die Reichsver
sicherungsordnung, die übrigen Sozialversicherungsgesetje und das Rcichs- 
versorgungsgese^ eine Vorschrift eingefügt worden, daß, soweit Ansprüche auf 
Rente, Kinderzulage oder Kinderzuschüsse für die Zeit einer Unterbringung 
in einer Heil- oder Pflege-, Trinkerheil- oder Entziehungsanstalt, in einem 
Arbeitshaus oder Asyl bestehen, die Ansprüche der auf strafgerichtliche An
ordnung in einer solchen Anstalt untergebrachten Personen auf den Kosten
träger übergehen; der Rechtsübergang findet insoweit nicht 6tatt, als der unter
gebrachte Berechtigte im Inland Angehörige besitjt, die bei seinem Tode An
spruch auf Rente haben würden; in der Höhe ihres Anspruchs ist die Rente 
vielmehr ihnen zu überweisen. Die gleichen Vorschriften gelten auch zu
gunsten der Träger der Fürsorgeerziehungslasten. Ihre praktische Bedeutung 
läßt sich natürlich nur im Zusammenhang mit den gleichfalls geänderten Be
stimmungen über das Ruhen von Leistungen während einer Freiheitsent
ziehung ermessen. Renten ruhen in Zukunft nur noch, solange der Berechtigte 
eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Monat verbüßt oder in Sicherungs
verwahrung untergebracht ist; die Unterbringung in einer „Besserungsanstalt“ 
bewirkt schon seit der Notverordnung vom 8. Dezember 1931 nicht mehr das 
Ruhen der Rente, nunmehr ist auch dem Aufenthalt im Arbeitshaus diese 
Wirkung entzogen.

Nachdem die Reichsregierung den Kampf gegen das Berufsverbrechertum 
energisch aufgenommen und umfangreiche Besserungs- und Sicherungsmaß
nahmen getroffen hat, ist zu hoffen, daß nunmehr auch das seit vielen Jahren 
ohne praktisches Ergebnis erörterte Problem des Bewahrungsgese^es gelöst 
werden wird, das kaum schwieriger, dafür aber sicherlich nicht weniger 
wichtig ist.

Rundschau

Allgemeines

Der Deutsche Verein für ländliche 
Wohlfahrts- und Heimatpflege hat in 
seiner Mitgliederversammlung vom 
17. November 1933 beschlossen, sich 
aufzulösen und seine Arbeit geschlossen 
in den Reichsbund Volkstum und Hei
mat überzuführen. Die Arbeit des Deut
schen Vereins für ländliche Wohlfahrts
und Heimatpflege geht auf das Reichs
fachamt für ländliche Heimatpflege 
innerhalb des Reichsbundes Volkstum 
und Heimat über. Das Reichsfachamt 
ist Traditionsträger des Deutschen Ver
eins für ländliche Wohlfahrt; die Zeit
schrift „Das Land“ wird bestehen blei
ben. Die Arbeit des Deutschen Vereins 
für ländliche Wohlfahrts- und Heimat
pflege wird somit praktisch im wesent

lichen in eine größere Gemeinschaft ein
geordnet.

Evangelische Reichs-Jugendkammer. 
Über die Einordnung der Evangelischen 
Jugendverbände in den Neubau der 
Kirche und bezüglich der Neuordnung 
ihres Verhältnisses zur Hitlerjugend sind 
Verhandlungen geführt worden, die zur 
Gründung einer Evangelischen Reichs- 
Jugendkammer geführt haben und mit 
der Einordnung der ev. Jugend in die 
Hitlerjugend endeten.

Soziale Ausbildungs- und Berufsfragen
Für ländliche Kinderstubenleiterinncn 

beabsichtigt die Provinzialverwaltung von 
Niederschlesien vom 3. Januar bis 
31. März 1934 im Kreise Wohlan einen 
Schulungslehrgang zu veranstalten.
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Teilnehmen sollen Personen zwischen 
18 und 40 Jahren aus Dörfern, in denen 
Kinderstuben bereits bestehen oder in 
absehbarer Zeit eingerichtet werden. Die 
Ausbildung wird neben der Pflege und 
Ernährung des Säuglings und Klein
kindes die Errichtung einer länd
lichen Kinderstube, Kinderbeschäftigung, 
Deutsch und Lebenskunde umfassen. Die 
Unterbringung erfolgt internatsmäßig. 
Die Schülerinnen oder die entsendenden 
Stellen müssen monatlich RM 25,— zu 
den Unkosten beitragen.

Bevölkerungspolitik
Dem Landesmuseum in Hannover ist 

eine Abteilung für Rassenfragen unter Lei-
• ung von Dr. Eckerdt angegliedert worden.

Die prozentuale Verteilung der ein
zelnen Gebrechlichenkategorien auf die 
verschiedenen Existenzmittel ist in der 
vorstehenden Tabelle enthalten. Danach 
sind am ehesten die Taubstummen in der 
Lage, sich den Lebensunterhalt durch 
eigenen Lohnerwerb zu verdienen. Ab
gesehen davon, daß einem großen Teil 
der Taubstummen noch irgendwelche 
Hilfe zuteil wird, ist doch über die 
Hälfte aller männlichen nicht auf voll
kommene Hilfe angewiesen.

Aus der im Jahre 1925 im Deutschen 
Reich durchgeführten Gebrechlichenzäh- 
Iung5) ergab sich, daß von den Taub-

8) Band 419 der Schriften des Stat. 
Reicheamtes.

Die Existenzmittel der Gebrechlichen 
in Norwegen. In Norwegen, das mit 
2,814 Millionen Einwohnern ungefähr der 
Provinz Brandenburg (ohne die Stadt 
Berlin) entspricht, fallen nach der 
neuesten Gebrechlichenzählung* *) vom 
1. Dezember 1930 allein der öffentlichen 
Fürsorge rund 12 700 Gebrechliche 
(Blinde, Taubstumme. Schwachsinnige 
und Geisteskranke, jedoch ohne die Er
taubten und mit körperlichen Gebrechen 
behafteten Personen), d. s. 45,0 auf je 
10 000 Lebende, zur Last. Nur 665 er
werben sich ihren Unterhalt durch Ar
beit, und zwar 299 durch entlohnte 
Tätigkeit und 366 durch Mithilfe in der 
elterlichen Landwirtschaft oder durch 
bäusbebe Dienstleistungen als Tochter usw.

stummen 60gar 63,8 % der männlichen 
und 29,6 % der weiblichen erwerbstätig 
waren.

Der Prozentsatj derjenigen Taub
stummen, welche von der öffentlichen 
Wohlfahrt unterhalten werden, ist mit 
20,0 % bei den Männern und 22,7 % 
bei den Frauen verhältnismäßig nur 
wenig geringer als der Satj, der sich 
bei den Blinden ergibt, wo 22,1 % 
der männlichen und 24,4 % der weib
lichen Blinden weder eigene noch son
stige private Mittel genießen können. 
Bei den Blinden ist zwar der Anteil,

*) Folketellingcn i Norge 1. Dezember 
1930. IV. Heft. Norges Offizielle Statistik. 
IX. 17. S. 20 ff. * Oslo, 1933.

Anzahl der Gebrechlichen in Norwegen 1930

Blinde Taubstumme Schwach
sinnige Geisteskranke

miinnl. weibl. miinnl. weibl. miinnl. weibl. männl. weibl.

in absoluten Zahlen..................... 1119 1055 836 656 3465 3035 5652 5743
auf 10000 der Bevölkerung ... 8.1 7.3 6.1 4.6 25.1 20.9 41.4 40.0

davon leben aus den nebenstehenden Existenzmitteln,
in %

1. Lohnerwerb................................ 27.2 7.5 48.0 19.0 5.7 2.6 1.3 0.3
2. Landarbeit bei den Eltern .. 1.0 — 6.2 0.2 4.5 — 0.5 —
3. Ehefrauen ohne Haupterwerb — 14.9 — 16.6 — 2.1 — 18.5
4. Häusliche Dienste ........................ — 3.2 — 15.4 — 6.6 — 0.5
5. Private Fürsorge ........................... 16.8 19.6 18.9 19.2 42,4 40.8 5.2 5.8
6. Rentner oder Altenteil .......... 18.5 15.6 5.0 4.9 3.8 5.0 2.9 2.9
7. Pension ....................................... 13,8 11.7 1.9 1.5 0.8 0.8 1.2 0.9
8. öffentliche Fürsorge .............. 22.1 24.4 20.0 22.7 42.4 41.9 88,9 70.9
9. Private Wohlfahrt, Almosen 0.6 3.1 — 0.5 0.4 0.2 — 0.2
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welcher sich durch Lohnerwerb die Exi
stenzmittel beschafft, erheblich kleiner als 
bei den Taubstummen und beträgt 27,2 % 
bzw. 7,5 %, dafür ist der Teil, welcher 
aus Renten oder auf Grund des Alten
teils sowie durch Pensionen eigene Mittel 
verbrauchen kann, um soviel größer, daß 
sich die Blinden ungefähr mit den Taub
stummen gleichstehen. Auch bei den 
Blinden ist der Anteil der Erwerbstäti
gen im Deutschen Reich mit 38 % bei 
den Männern und 13 % bei den Frauen 
erheblich höher als in Norwegen.

Wesentlich anders liegen die Verhält
nisse bei den Schwachsinnigen und 
Geisteskranken, bei denen der eigene 
Lohnerwerb nahezu bedeutungslos ist, 
und die fast gänzlich der öffentlichen und 
privaten Unterstü^ung preisgegeben sind. 
Die hohe Ziffer von 18,5 % der Ehe
frauen ohne Haupterwerb — bei den 
Geisteskranken — 6ind natürlich auch 
nicht für irgendwelche Erwerbstätigkeit 
(einschließli<h der Arbeit im eigenen 
Haushalt) zu gebrauchen, sondern sind 
ein erheblicher Passivposten in der Be
völkerungsbilanz eines Volkes.

Dr. phil. Kurt Pohlen (Berlin). 

Freie Wohlfahrtspflege
Der Centralausschuß für die Innere 

Mission hat anläßlich der Einordnung 
der Inneren Mission in die Deutsche 
Evangelische Kirche Pfarrer Karl Themel 
zum Präsidenten gewählt. Direktor des 
Centralausschusses ist Pfarrer Horst 
Schirrmacher; die Arbeit wird in zwei 
Abteilungen gegliedert. Die erste um
faßt die Männer-, Frauen-, Jugend- und 
Elternverbände, die zweite das bisherige 
spezielle Arbeitsgebiet des Centralaus
schusses.

Fürsorgewesen
Sachleistungen für Hilfsbedürftige. 

Als besondere Maßnahme der Arbeits
beschaffung kommen nach § 1 Abs. 1 
Ziffer 8 des Gesetzes vom 1. 6. 1933 
„Sachleistungen an Hilfsbedürftige“ in 
Betracht, und zwar in Form von soge
nannten Bedarfsdeckungsscheinen B. Der 
Reichsfinanzminister hat im November 
d. J. 50 Millionen Mark in Form von 
Bedarfsdeckungsscheinen an die Länder 
auBgeschüttet. Die Länder verteilen diese 
Mittel an die Bezirksfürsorgeverbände. 
Die Bezirksfürsorgeverbände sollen mit 
größter Beschleunigung, möglichst noch 
vor Weihnachten, die Sachleistungen an

Hilfsbedürftige abgeben. Den Fürsorge
behörden erwächst damit die schwierige 
Aufgabe, in kurzer Frist die Bedürfnisse 
der Minderbemittelten individuell fest
zustellen und die Warenbezugsscheine 
auszugeben. Die Leistungen werden 
sicherlich in vielen Fällen die drin
gendsten Bedürfnisse an Kleidung, 
Wäsche und Haushaltungsgegenständen 
decken. Sie dürfen nur zusätzlich er
folgen; eine Entlastung der Fürsorge
verbände darf damit nicht verbunden 
werden.

Kleinrentnerfürsorge. Im Haushalts
plan des Reiches stehen als Reichs
zuschuß für die Kleinrentnerfürsorge im 
Etatsjahr 1933 28 Millionen Mark zur 
Verfügung. Diese Mittel werden in Teil
beträgen über die Länder an die Be
zirksfürsorgeverbände verteilt. Es war 
ursprünglich angeordnet, daß 10 % der 
Summe, nämlich 2,8 Millionen Mark, ein
behalten und nicht zur Verteilung ge
bracht werden sollten. Im Hinblick auf 
die Notlage der Fürsorgeverbände und 
die in Kleinrentnerkreisen herrschenden 
Notstände hat sich der Reichsfinanz
minister damit einverstanden erklärt, 
daß auch diese 2,8 Millionen Mark als
bald nach dem sonst üblichen Schlüssel 
den Ländern zur Weiterverteilung an 
die Bezirksfüraorgeverbände zugewiesen 
werden. Für die Weiterverteilung sind 
Sonderbestimmungen getroffen worden. 
Die Mittel sind auf die Fürsorgeverbände 
ausschließlich nach der Zahl der Klein
rentner zu verteilen. Die Fürsorge
verbände sind verpflichtet, die Mittel zur 
Gewährung von Sonderbeihilfen an alle 
unterstützten Kleinrentner zu verwenden.

Einen ehrenamtlichen Frauenbeirat 
für Gemeindeangelegenheiten hat der 
Oberbürgermeister in Stuttgart ge
bildet. Vorsitjende ist Frau Elisabeth 
Bosch, die Beauftragte des Deutschen 
Frauenwerkes. Der Frauenbeirat soll 
Anregungen an die Stadtverwaltung bub 
Frauenkreisen vermitteln, zu den Plänen 
und Maßnahmen der Stadtverwaltung 
vom Standpunkt der Frau aus Stellung 
nehmen. Im wesentlichen wird sich diese 
Mitarbeit auf das Fürsorgewesen, die 
Jugendpflege, die Volksgesundheit und 
die Volkserziehung erstrecken, endlich 
auch auf all diejenigen Fragen, die, wie 
Milchversorgung, Marktwesen und Haus
gehilfinnen, speziell zum Bereich der 
Frau gehören.
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Kb.- u. Kh.-Fürsorge
Besondere Steuerermäßigungen hat 

der Reichsfinanzminister für Kriegsbe- 
schädigte, Zivilbeschädr^te und Krieger- 
Witwen verfügt. Erwerbstätigen Kriegs
beschädigten, die rentenberechtigt sind 
und bei denen die Minderung der Er
werbsfähigkeit mindestens 25 % beträgt, 
kann auf Antrag in Rücksicht auf be
sonders wirtschaftliche Verhältnisse und 
die ihnen erwachsenden höheren Wer
bungskosten und Sonderleistungen eine 
Erhöhung des gesetzlichen steuerfreien 
Lohnbetrages und der Satj für die Wer
bungskosten um den Hundertsatz der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit zuge
billigt werden.

Diese Vergünstigung bezieht sich auf 
den Steuerabzug vom Arbeitseinkommen 
und ist auf der Steuerkarte zu ver
merken. Den Besonderheiten des ein
zelnen Falles kann das Finanzamt durch 
einen besonderen Zuschlag Rechnung 
tragen.

Der Reichsführer der NS. Kriegs
opferversorgung hat 12 Thesen aufge
stellt, nicht um den Kriegsopfern in 
erster Linie materielle Berechtigungen 
zu schaffen, sondern ihnen eine Ehren
stellung in der Nation zu gewährleisten. 
Diese Thesen wollen den Frontkämpfern 
das Tragen eines besonderen unter 
staatlichen Schutz gestellten Abzeichens 
zur Pflicht machen; Trägern dieses Ab
zeichens sollen bei öffentlichen Veranstal
tungen Ehrenplätze gegeben werden, sie 
sollen in öffentlichen Betrieben und 
öffentlichen Behörden bevorzugt abge
fertigt werden. Verkehrsunternehmun
gen, Theater und dergl. sollen Preis
nachlässe gewähren, die Schulen auf die 
Verdienste der deutschen Frontsoldaten 
und die Opfer der Hinterbliebenen stän
dig hinweisen. Endlich sollen bei der 
Versorgung von Kriegsopfern nur Be
amte und Ärzte verwendet werden, die 
selbst Frontsoldaten oder Kriegsopfer 
sind. Zu öffentlichen Ehrenämtern sollen 
in erhöhtem Maße Frontsoldaten und 
Kriegsopfer hinzugezogen werden. Den 
Hinterbliebenen ist ein Teil der öffent
lichen Arbeitsstellen frei zu halten. Den 
letjten sollen überhaupt die gleichen 
Ehrenrechte wie den Frontsoldaten zu
stehen. Bei Einstellung im öffentlichen 
Dienst sollen bei gleicher Eignung Front
soldaten und Kriegsopfer vorgezogen 
werden.

Eine Frontsoldatenhilfe hat der 
Deutsche Reichskriegerbun 
häuser“ zur Forderung und 
zung ehemaliger Frontsoldaten errichtet. 
Die Frontsoldatenhilfe ist nicht von der 
Bundeszugehörigkeit abhängig; sie soll 
durch persönliche Vermittlung, prak
tische Ratschläge, Fürsprache, Schwie
rigkeiten beseitigen, die der einzelne 
nicht überwinden kann. Es werden weder 
Warenunterstützungen gegeben, noch eine 
organisierte Stellenvermittlung unter
halten.

Sozialpolitik, Arbeitsbeschaffung, 
Arbeitsfürsorge

Doppelverdiener. Unter dem 20. No
vember 1933 hat der Reichsarbeits
minister die seit längerer Zeit angekün
digten Grundsätze veröffentlicht, die ge
meinsam mit dem Reichswirtschafts
minister in einer Denkschrift aufgestellt 
und die das Reichskabinett ausdrücklich 
gebilligt hat. Die Denkschrift schildert 
zunächst die bedenklichen Zustände, die 
sich durch die trotz wiederholter War
nungen fortgesetzten Eingriffe unbefug
ter Stellen in den leßten Monaten ent
wickelt haben. Es wird sodann darauf 
hingewiesen, daß die erste Voraus
setzung für einen einwandfreien Kampf 
gegen das Doppelverdienertum eine 
klare Begriffsbestimmung des Doppel- 
verdiensts und arger noch des einfac1 en 
Verdienstes wäre; eine 3olche gibt es 
aber ohne Aufstellung einer Art von 
Besoldungsordnung für jeden Menschen
und jede Arbeiterkategorie, „deren Un- 
sinnigkeit auf der Hand liegt“, nicht. Die
äußere Tatsache eines Doppelverdienstes 
erfaßt das Problem nicht; die Minister 
weisen dabei auf den Kurzarbeiter mit 
Nebenverdienst oder mit berufstätigem 
Angehörigen als angeblichen Doppelver
diener und den bessergestellten Voll- 
arbeitcr als Einfachverdiener hin. Als 
besonders beJ mkliche Folgen eines all
gemeinen Kampfes gegen das Doppel
verdienertum bezeichnen die Minister 
die Zurückdrängung des Leistungs
prinzips. Gerade die besten Kräfte be
mühen Bich durch sogenannten „Doppel
verdienst“ ihrer Familie zum Aufstieg 
zu verhelfen; vielfach beruht sogar die 
Existenz einer Familie geradezu auf der 
Berufsarbeit von Mann und Frau; die 
Beschränkung der Tätigkeit von Kin
dern, solange der Vater noch verdient,

[ „Kyff- 
Unterstüt-
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verbaut den Kindern die berufliche Zu
kunftsaussichten. All das läuft den 
staatlichen Maßnahmen zur Förderung 
und Stärkung der Familie sowie zur 
Steigerung des Leistungswillens jedes 
Volksgenossen entgegen. Es ist auch 
unsozial, den vermehrten Arbeitswillen 
zu bestrafen, aber den vermehrten Ver
dienst aus Kapitaleinnahmen, der aus 
Gründen der Kapitalbildung ungehindert 
bleiben muß, unberücksichtigt zu lassen. 
Häufig ist überdies der Kampf gegen das 
Doppelverdienertum zwecklos oder sogar 
zweckwidrig, so, wenn wissenschaftliche 
oder künstlerische Nebenarbeit gehindert 
wird, die sinnvoll nur im Zusammenhang 
mit einem Hauptberuf geleistet werden 
kann oder wenn eine Frau ihre Tätig
keit außerhalb des Hauses aufgeben 
muß und daraufhin ihre Hilfskraft ent
läßt oder durch eigene Arbeit Bedürf
nisse befriedigt, die sie bislang auf dem 
freien Markt durch Einkäufe gedeckt 
hat. Nur nach sorgfältiger Prüfung 
aller Umstände des Einzelfalls kann ent
schieden werden, ob ungerechtfertigter 
Doppelverdienst vorliegt. Eine solche 
Entscheidung steht allein dem Betriebs
inhaber oder dem Behördenleiter zu. 
Die Frage wird in der Regel nur bei 
Neueinstellungen oder wirtschaftlich ge
botenen Entlassungen akut werden, die 
selbstverständlich unter besonderer Be
achtung sozialer Gesichtspunkte erfolgen 
sollen; Auswechselungen von Personen 
wegen ihres Dopperverdienertums wer
den nur in besonders krassen Fällen in 
Betracht kommen. Zum Schluß betonen 
die Minister nochmals, daß Eingriffe 
dritter Stellen in jeder Form und auch 
wenn sie aus der besten Absicht heraus 
erfolgen, in Zukunft zu unterbleiben 
haben, weil sie unvereinbar mit den 
Grundsätzen des neuen Staates sind und 
weil es Pflicht jedes Volksgenossen ist, 
den Willen der Reichsregierung auch auf 
diesem Gebiete zu verwirklichen.

Arbeitszeit bei Arbeitsbeschaffungs- 
maßnahraen. Die Bestimmung des § 3 
Abs. 1 AB.-DVO. vom 28. 6. 1933, daß 
Arbeiten nur an solche Unternehmer 
vergeben werden dürfen, die 6ich ver
pflichten, in ihren Unternehmen die 
40-Stundenwoche einzuhalten, hat ver
schiedentlich zu Härten geführt. Der 
Reidisarbeitsminister hat nunmehr den 
Präsidenten der Reichsanstalt für Ar
beitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung im Einvernehmen mit dem

Reichsfinanzminister ermächtigt, in be
gründeten Einzelfällen Ausnahmen von 
der 40-Stundenwoche zuzulassen. Diese 
Ermächtigung gilt für die Zulassung von 
Ausnahmen sowohl bei den Arbeiten an 
der Baustelle selbst wie auch in den Be
trieben der beteiligten Unternehmer. Die 
Zulassung einer längeren wöchentlichen 
Arbeitszeit als 40 Stunden ist besonders 
auch in solchen Fällen gerechtfertigt, in 
denen das Lohneinkommen der be
schäftigten Arbeitslosen bei verkürzter 
Arbeitszeit geringer sein würde als die 
ihnen im Falle von Arbeitslosigkeit 
zustehende Unterstützung. Ergänzend 
bemerkt der Reichsarbeitsminister, daß 
die Verpflichtung des § 3 Abs. 1
AB.-DVO. nur für solche Unternehmer 
gilt, die als ausführende Unternehmer an 
den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen be
teiligt sind, dagegen nicht für Unter
nehmer, deren Beteiligung nur in der 
Lieferung von Baustoffen, Geräten usw. 
besteht.

Der Präsident der Reichsanstalt hat 
?on der ihm erteilten Ermächtigung Ge
brauch gemacht und in einem Erlaß vom 
16. 11. 1933 den Präsidenten der Lan
desarbeitsämter die Befugnis erteilt, 
eine Überschreitung der 40-Stunden- 
woche auf der Baustelle oder im sonsti
gen Betrieb des Unternehmens in be
gründeten Fällen bis zu 48 Stunden 
wöchentlich zuzulassen. Bei der Ent
scheidung sind die zuständigen Ge
werbeaufsichtsbeamten zu beteiligen. In 
Fällen, in denen aus sozialpolitischen 
Gründen eine Überschreitung der 
40-Stundenwoche in Frage kommt, ist 
stets zu prüfen, ob eine Überschneidung 
der Unterstützungssätze mit den Löhnen 
nur für einen kleinen Teil oder die 
überwiegende Zahl der beschäftigten 
Arbeitskräfte ohne Erhöhung der Ar
beitszeit eintreten würde. Nur in 
letzterem Falle soll grundsätzlich von 
einer Erhöhung der Arbeitszeit Ge
brauch gemacht werden. Im übrigen soll 
in geeigneten Fällen versucht werden, 
Arbeitnehmer mit hoher Kinderzahl zu 
hierfür geeigneten Maßnahmen zu- 
sammenzufassen, um eine allgemeine Er
höhung der 40 stündigen Arbeitszeit bei 
den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu 
vermeiden. Bei den sog. Instandsetzungs
arbeiten wird im Hinblick auf die ge
zahlten Fach- und Hilfsarbeiterlöhne 
eine Erhöhung der Arbeitszeit zumeist 
nicht in Frage kommen.
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Betreuung der arbeitslosen Jugend 
im Winter 1933/34. Bei der Verkün
dung des Winterhilfswerkes des deut
schen Volkes ist gefordert worden, auf 
die Not der arbeitslosen Jugend beson
dere Rücksicht zu nehmen. Der Präsi
dent der Reichsanstalt für Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung 
hat nunmehr einen Erlaß an die Landes- 
arbeits. und Arbeitsämter gerichtet, in 
dem er zum Ausdrude bringt, daß die 
ihrem Beruf entfremdeten, durch Ar
beitslosigkeit in ihrer Leistungsfähigkeit 
und Übung herabgeminderten Kräfte 
durch Werkkurse auf die Wiederauf
nahme ihrer Berufstätigkeit vorbereitet 
werden sollen und so ihre Leistungs
fähigkeit erhalten bleiben oder gestei
gert werden soll.

Hierbei ist nicht an schulmäßige Lehr
gänge gedacht, sondern an praktische 
Übungsstätten von Berufs- und Wirk
lichkeitsnähe, wie sie z. B. bei der AEG. 
und anderen Industrieunternehmungen 
bereits eingerichtet sind.

Möglichst sollen unbenutzte Räume 
von Industrie- und Handwerksbetrieben 
in Anspruch genommen werden. Träger 
dieser Arbeit können auch industrielle 
Betriebe sein. Der politischen Schulung 
wird neben der beruflichen Fortbildung 
größte Aufmerksamkeit zugewendet 
werden; den Teilnehmern an den Werk
stattkursen soll eine warme Mahlzeit 
durch die Mithilfe des örtlichen Winter
hilfswerkes zukommen.

Bei der Betreuung erwerbsloser 
Mädchen soll nach dem Erlaß besonders 
darauf geachtet werden, daß seitens der 
Reichsregierung der Stellenmarkt für 
Hausgehilfinnen besonders gepflegt werde 
und daher den Maßnahmen, die eine 
Umstellung von Kontoristinnen, Ver
käuferinnen, gewerblichen Arbeiterinnen 
und dergl. auf ländlichen oder städti
schen Haushalt bezwecken, besondere 
Bedeutung zukommen. Mit der haus- 
wirtschaftlichen Schulung könne die 
Leistung sozialer Hilfsarbeit verbunden 
werden.

Für die Durchführung der beruflichen 
Maßnahmen sind den Landesarbeits- 
äratern besondere Mittel zur Verfügung 
gestellt worden.

Die Reichsleitung des Arbeitsdienstes 
hat am 15. Dezember 1933 im ganzen 
Reich Meldeämter eingerichtet, die sämt
liche FAD.-Willigen erfassen sollen und 
die Einstellungen in den Arbeitsdienst

vornehmen. Einstellungen erfolgen nur 
zum Ersten eines Monats. Die Melde
ämter werden auch die Entlassung durch
führen und die Arbeitspässe ausstellen.

FAD. und Erwerbslose. Von der 
Reichsleitung des Freiwilligen Arbeits
dienstes wird mitgeteilt, daß der Ar
beitsdienst zur Zeit aus finanziellen 
Gründen nicht in der Lage sei, das vor
handene Angebot an Arbeitsdienst
willigen aufzunehmen. Es sei daher un
tunlich, von jugendlichen Unterstützungs
empfängern den Eintritt in den Arbeits
dienst als Voraussetjung für den weiteren 
Unterstütjungsbezug zu fordern. Abge
sehen davon wirke sich eine solche Maß
nahme als Zwang gegen die ärmeren 
Bevölkerungsschichten aus und wider
spreche damit dem Grundgedanken eines 
freiwilligen Arbeitsdienstes.

Ein Seminar für den Arbeitsdienst 
ist an der Deutschen Hochschule für Po
litik, Berlin, begründet worden. Die 
Vorlesungen beziehen sich auf Arbeits
dienst, staatspolitische Erziehung, Wirt
schaft im Arbeitsdienst usw.

Die NSDAP, hat für die Schulung des 
deutschen Volkes in der Weltanschauung 
des Nationalsozialismus ein Reichs- 
schulungslager geschaffen, an dessen 
Spitje ein Reichsschulungsleiter steht; 
das Rcichsschulungsamt ist zugleich Or
ganisation der Deutschen Arbeitsfront.

Bisher sind eingerichtet: die Reichs
schule der Partei und Deutschen Arbeits
front in Bernau, Landcsführerschulen in 
Königswinter, Lobeda bei Jena, Plassen* 
burg bei Kulmbach und Bischwitj bei 
Breslau, und in allen Gauen Gauamts
walterschulen, denen noch Schulungslager 
zur Seite treten.

Gesundheitswesen
Die beiden Reichszentralen für Volks

gesundheitsdienst und Gesundheits
führung sind am 20. November 1933 
mit großen Kundgebungen eröffnet wor
den. Der Reichsausschuß für 
Volksgesundheitsdienst, der 
aus dem Reichsausschuß für hygienische 
Volksbelehrung hervorgegangen ist, wird 
die Aufgaben haben, Aufklärungsarbeit 
zur rassenhygienischen Erziehung der 
Jugend und des gesamten Volkes zu lei
sten. Die Organisation wird Verbin
dungsarbeit leisten zwischen der Reichs
regierung, den erbgesundheitlich und fa- 
milienkundlich arbeitenden Vcrcinigun-
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gen und der Öffentlichkeit; sic wird in 
enger Verbindung mit dem Reichs- 
ministerium für Volksaufklärung und 
Propaganda und der deutschen Ärzte
schaft tätig sein. Leiter des 
Reichsausschusses ist Ministerialrat Dr. 
Gütt vom Reichsministerium des Innern, 
sein Stellvertreter Ministerialdirektor 
Dr. Frey vcm Preußischen Ministerium 
des Innern, Geschäftsführer des Reichs- 
ausschusscs ist Dr. Ruttkc.

Die Reich szentrale für Ge
sundheitsführung unter Füh
rung von Ministerialrat Dr. Bartels vom 
Reichsministerium des Innern ist die zu
sammenfassende Stelle, in der die bis
herigen Fachverbände zur Pflege von 
Mutter und Kind, Bekämpfung des 
Krüppeltums, der Tuberkulose usw. zu
sammengefaßt sind. Die Reichszentrale 
wird die Richtung für die praktische Ar
beit dieser Verbände, die in Reichsar
beitsgemeinschaften zusammengefaßt 
sind, angeben, von der individuellen Ge
sundheitsfürsorge zur volksmäßigen Ge
sundheitsführung den Weg weisen.

Als gemeinsames Arbeitsthema des 
kommenden Jahres wird die erwerbe 
tätige Frau und ihr Kind alle 
Reichsarbcitsgemcinschaften beschäftigen.

Im Reichsausschuß für Krebsbe
kämpfung ist an Stelle des verstorbenen 
Präsidenten, Ministerialdirektor Dr. 
Dammann, Geheimrat Prof. Dr. Borst, 
München, zum Präsidenten berufen 
worden. Gleichzeitig hot sich der Reichs
ausschuß in die beim Rcichsministerium 
des Innern bestehende Reichszentrale 
für Gesundheitsführung eingeordnet.

In München ist eine Mütterschule 
vom Frauenverein, dem Roten Kreuz, 
dem Institut für soziale Arbeit und dem 
Bezirksverein für Mütter-, Säuglings
und Klcinkinderfürsorge begründet wor
den. Im Mittelpunkt der Arbeit steht 
die Behandlung des gesunden Kindes 
und die Erkrankungen des Kleinkindes.

Sozialversicherung

erst dann die notwendigen Reformen 
vorgenommen werden.

Das Gesetz trifft nur die neu zu be
willigenden Renten; alte Renten bleiben 
unverändert; der bisherige Renten
bestand unterliegt lediglich der Nachprü
fung, ob und in welchem Umfange etwa 
Renten zu Unrecht bewilligt worden sind.

In der Invalidenversiche
rung soll eine Beitragserhöhung vor
genommen werden, aber erst dann, wenn 
die Beiträge zur Arbeitslosenversiche
rung eine entsprechende Senkung er
fahren haben. Zunächst wird in der In
validenversicherung eine neue Lohn- 
klassc aufgestockt und zwei neue Bei- 
tragsklasscn für freiwillige Höherver
sicherung geschaffen. Eine Minderung 
der neu zu bewilligenden Renten erfolgt 
dadurch, daß die Rente in der Invaliden
versicherung, die bisher aus Grundbe
trag, Rcichszuschuß und Steigerungsbei
trägen bestand, in Zukunft nur aus 
Grundbetrag und Steigcrungsbeiträgen 
sich zusammensetzt. Das Reich über
nimmt an Stelle des Rcichszuschusses 
die Zahlung des Grundbetrages.

In der Angestelltenver
sicherung wird ebenfalls bei Sinken 
der Arbeitsloscnversicherungsbeiträgc 
eine Beitragserhöhung erfolgen; die 
Grenze der Versichcrungspflicht ist von 
8400 auf 7200 RM jährlich herabgesetzt 
worden.

Das Gesetz räumt eine Schwierigkeit 
aus dem Wege, die zu vielen Diskus
sionen Anlaß gegeben hat, nämlich die 
Aufrechterhaltung der An
wartschaft während der Ar- 
beitslosigkeit. Die Anwartschaft 
für einen Arbeitslosen erlischt nidit 
mehr während des regulären Bezuges 
von Alu, Kru oder Wohlfahrtsunter- 
Stützung. Die Entschädigung für die Ver
sicherung wird darin bestehen, daß die 
Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung jährl. pro ge
meldeten Arbeitslosen 50 Pfg. in die 
Versicherung abzuführen hat.

Eine Sanierung der Rentenversiche
rungen wird durch das Gesetz zur Er
haltung der Leistungsfähigkeit der In
validen-, Angestellten- und knappschaft- 
lichcn Versicherung vom 7. Dezember 
1933 (RGBl. I S. 1039) angestrebt. Es 
soll in Zukunft die materielle Leistungs
fähigkeit der 3 genannten Versicherungs- 
-weige wieder hergestellt werden und

Zweite Verordnung zur Neuordnung 
der Krankenversicherung. Um zu ver
hüten, daß die Arbeit der Kranken
kassen durch ungenügende Leistungen 
des Personals leidet, hat der Reichs
arbeitsminister unter dem 4. November 
1933 verordnet (RGBl. I S. 809), daß 
Befreiungen von der Anstellungs- und 
Beförderungsprüfung unzulässig und



nach dem 1. März 1933 ausgesprochene 
Befreiungen unwirksam sind, soweit 
nicht Angestellte inzwischen schon fest 
angestellt oder befördert sind. Zuge* 
lassen werden dagegen Verkürzungen 
der vor Zulassung zur Prüfung vorge
schriebenen Beschäftigungszeiten bis auf 
ein Jahr, soweit es sich um nach dem 
1. März 1933 eingestellte volljährige An
gestellte handelt. Um Frontkämpfern, 
bewährten Kämpfern für die nationale 
Erhebung und Schwerbeschädigten so
weit entgegenzukommen, wie cs das 
öffentliche Interesse gestattet, wird be
sondere Rücksichtnahme bei der Vorbe
reitung und Durchführung der Prüfungen 
ausdrücklich angeordnet. Außerdem 
wird den Krankenkassen aufgegeben, 
soweit wie möglich, für solche Tätig
keiten, für die es keiner besonderen Vor
bildung bedarf, Planstellen zu schaffen, 
die für ungeprüfte Kräfte, insbesondere 
Schwerbeschädigte, bestimmt sein sollen. 
Schließlich eröffnet die Verordnung die 
Möglichkeit der Vorsehung von Kranken
kassenbeamten und der Dienstordnung 
unterstehenden Krankenkasscnangestcll- 
ten in freie Stellen bei anderen Kassen.

Die Wartezeiten in der Arbeitslosen
versicherung haben durch Verordnung 
des Reichsarbeitsministers vom 11. De
zember 1933 (RGBl. I Nr. 141) eine er
hebliche Abkürzung erfahren. Grund zu 
der Abkürzung ist die Tatsache, daß die 
Arbeitslosen bei der Dauer der 
Wartezeit vielfach gezwungen waren, 
inzwischen die öffentliche Fürsorge in 
Anspruch zu nehmen.

Die Wartezeit beträgt bei Arbeits
losen ohne zuschlagsberechtigte Ange
hörige 14 Tage (früher 21), bei Arbeits
losen bis zu 3 zuschlagsberechtigten An
gehörigen 7 Tage (früher 14), bei Ar
beitslosen mit 4 oder mehr zuschlagsbe 
rechtigten Angehörigen 3 (bisher 7) 
Tage.

Die einmal zurückgclegte Wartezeit 
wird durch kurzfristige Zwischcnbc- 
Hchäftigung nicht vernichtet; die Warte
zeit wird in Zukunft auch dann noch an- 
gerechnet, wenn die Zwischenbeschäfti- 
gung nicht länger als 13 Wochen (bisher 
6 Wochen) dauert. Audi dem Notstands

arbeiter wird bei 13 wödiiger Beschäfti
gung eine neue Wartezeit erspart. Dan 
gleiche gilt für mindestens 6 monatige 
Tätigkeit im FAD.; hier ist keine Warte
zeit zurückzulegen. Diese Verordnung 
ist am 18. Dezember 1933 in Kraft ge
treten.

Wohnungswesen
Schuf) vor Exmissionen in Berlin. 

Der § 3 des MieterschutjgcseJjcs sieht 
eine Mitwirkung der Wohlfahrtsämter bei 
Mietaufhebungsklagen vor. Die Amts
gerichte sind verpflichtet, von jeder 
Mictaufhebungsklage mindestens 14 Tage 
vor dem Termin den Wohlfahrtsämtern 
eine Abschrift zuzustcllen. In der 
Praxis hat sich nun ergeben, daß, wenn 
der Hauseigentümer das Angebot des 
Wohlfahrtsamtes, einen Teil des Miet
rückstandes gegen Rücknahme der Räu
mungsklage zu übernehmen, nicht an
nimmt, der Kläger im Termin meistens 
durch einen Anwalt vertreten ist und 
hier vielfadi durch seine bessere Kennt
nis der gesell. Bestimmungen und Er
fahrungen dem Mieter überlegen ist.

Verschiedene Berliner Bezirksämter 
entsenden daher ständig einen besonde
ren Terminvertretcr zu Mietaufhebunga- 
klagcn, der, da er im Termin beide Par
teien hört, mit voller Sicherheit ent
scheiden kann, ob eine Bewilligung 
öffentlicher Mittel zur Vermeidung der 
Exmission nötig ist. Abgesehen davon, 
daß der Mieter im Termin seine wirt
schaftliche Lage klarlegcn muß, besteht 
die Haupttätigkeit des Vertreters darin, 
die Hauswirte darüber zu unterrichten, 
daß sie auch bei einem obsiegenden Ur
teil bei arbeitslosen Mietern praktisch 
wenig erreichen, hingegen der Hauswirt 
viel Geld an Gerichts- und Anwaltskosten 
verliert. Die Praxis hat gezeigt, daß 
durch die Mitwirkung des Vertreters des 
Wohlfahrtsamtes die Bereitwilligkeit zu 
außergerichtlichen (sehr kostensparen
den) Einigungen außerordentlich ge
stiegen ist. Dr. Hodcrmann.

Der Bund deutscher Mietervereine 
e. V., Sitj Dresden, ist die einzige mit 
einer Verordnung des Reichsarbeits
ministers anerkannte Spitjcnvertretung 
der deutschen Mieterschaft.
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Lehrgänge und Kurse
Zeichenerklärung: Th

Anfang Februar, Thalc a. H. 4tägiger 
Fortbildungslchrgang für Fürsorgerinnen, 
veranstaltet von der Fachschuft für Wohl
fahrtspflegerinnen im Bezirk Mitteldeutsch
land, der Maria-Kcller-Schule in Thale, der 
NS.-Volkswohlfahrt und dem Gemeindetag. 
A. Maria-Keller-Schule Thale a. H.

Ostern 1934 in Münster. Lehrgänge über 
soziale Fürsorgearbeit an der Universität 
Münster. A.: Seminar für Fürsorgewesen 
beim Institut für Wirtschafts, und Sozial
wissenschaften der Westfäl. Wilhelms- 
Universität Münster i. W., Johannisstr. 9.

Thema; A = Auskunft

Januar—März 1934, Berlin. Fortbildungs- 
lchrgänge des evangelischen Gesundheits
dienstes. 15.—19. 1. Leitung u. Verwaltung 
unserer Kranken, u. Pflegeanstalten. 24. bi6
27. 1. D. Aufgabe d. ev. Liebestätigkeit auf 
d. Gebiet d. Bevölkerungspolitik. 8.—13. 2. 
D. Aufgabe d. ev. Sozialarbeiterin in Volk, 
Staat u. Kirche. 19.—22. 2. Unser Auftrag 
für die Pflege der Alten u. Siechen. 26. bis
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Gesundung d. Gemeindefinanzen. Bippert, 
D. nationalst». Gemeinde, 6.

Soziale Persönlichkeiten
Friedrich Ozanam, ein Bahnbrecher d. Wirt
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nalsozialism. u. d. Frauenbewegung, Baum
gart, D. Frau, 2.

Z. Frage d. ärzt. Berufstätigk. d. Frau, 
Börner, D. Ärztin, 11.

Jugendwohlfahrt
Allgemeines
D. neue strafrechtl. Regelung d. Kinder- 

miUhandl., Schumacher, Soz. Praxis, 44.
Grundfragen z. Reform d. RJWG., Nach

richtendienst d. Dt. Vereins, 10.
Zukunftsbild d. jungen Volksgenossen, 

Asendorf, Gesundheit u. Erziehung, 11.
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Z. Frage d. Minderwertigk. d. Fürsorge

zöglinge, D. Wohlfahrtspfl. in d. Rhein- 
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hilfe v. 22. Sept. 1933, 
beitslosenversicherung, 8.

D. Idee d. Arbeitslosenversicherung in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Rager, 
D. Versicherungsarchiv, 5.

Arbeitsdienst
Arbeitsdienst u. Arbeitslosenversicherung, 

Burger, Arbeit u. Gemeinschaft, 11, D. Ar
beitsfürsorge, 2.

Arbeitsdienst u. Katastrophenschutz in An
halt, Müller, Dt. Arbeitsdienst, 19.

Arzt u. Arbeitsdienst, Gebhardt, Zeitscbr. f. 
Gesundheitsverwalt, u. Gesundheitsf. 22/23.

D. Arbeitsdienst d. Frauen, Brandt, Arbeit 
u. Gemeinschaft, 11, D. Arbeitsfürsorge, 2.

D. freiw. weibl. Arbeitsdienst, Otto, Volks
bild, 11.

D. Seele d. Arbeitsdienste?, von Flotow, Dt. 
Arbeitsdienst, 19.

D. Wirtschaft! Erziehung im Arbeitsdienst, 
Schmeidler, Dt. Arbeitsdienst, 19.

Entlast, d. Arbeitsmarktes durch ein Frauen
dienstjahr, Vollmer, Arbeit u. Gemein
schaft, 11, D. Arbeitsfürsorge, 2.

Erziehung und Arbeitsdienst, Brauße, Volk 
im Werden, 2.

Facharbeiterlager, eine Notwendigk. f. d. aus
geglichenen Arbeitsmarkt, Winkenwerder, 
D. Arbeitsfürsorge, 2.

Krüppel im Arbeitsdienst, Zarnke, D. Ar
beitslosenversicherung, 8.

Soll u. Haben d. Arbeitsdienstes, Tbolens, Dt. 
Arbeitsdienst, 19.

Gesundheitsfürsorge
Beispiel einer Selbstkostenberechnung, 

Schlayer, Fortschritte d. Therapie, 11.
D. sozialhygienische Schrifttum im Jahre 

1932, Rott, Archiv f. soz. Hygiene u. De
mographie, 2/3.

D. Weg z. gesunden Volk, Reiter, Dt. Ärzte? 
blatt, 20.

D. Heilberufe, Soz. Zukunft, 11.
D. Neugestalt, d. öffentL Gesundheitswesens 

im Dritten Reich, Klein, Zeitschr. f. Ge
sundheitsverwalt. u. Gesundheitsf., 20.

25 Jahre gesundbeit6fürsorgerische Pionier
arbeit, Schröder, Zeitschr. f. Gesundheits
verwalt. u. Gesundheitsf., 20/23.

Gefahren einseitiger Ernährung, ScharpfF, 
Fortschritte d. Therapie, 11.

Gesundheitsdienst im neuen Staat, Papke, 
Nationalsozialistischer Volksdienst, 2.

Gesundheitsuntersuchungen, Gesundheitspaß, 
Scherf, D. dt. Ortskrankenk., 28.

Reihenuntersuchungen d. erwerbsl. Bevölke
rung, ühlenbruck, Archiv f. soz. Hygiene 
u. Demographie, 2/3.

Jugendgesundheit
Arbeitslosigk. u. Schulkind, Schneider, Ztschr. 

f. Gesundheitsverwalt, u. Gesundheitsf., 21.
D. Geländesport im Rahmen d. pflicht

mäßigen Leibesübungen d. Schule, Fontius, 
Bl. f. Schulgesundheitspflege, 3/4.

D. Ausbreit, d.' epidemischen Kinderlähm. in 
Deutschi., Dornedden, Archiv f. soz. Hy
giene u. Demographie, 2/3.

D. Kinder d. Arbeitslosen, Schweiz. Ztschr. f. 
Gemcinnüftigk., 11.

Erfahrungen in d. Bekämpf, d. epidemischen 
Kinderlähmung, Caesar, Archiv f. soz. 
Hygiene u. Demographie, 2/3.

Erhöhung der Volkskraft durch Leibes
übungen u. körperliche Arbeit, Müller, 
Nationalsozialistischer Volksdienst, 2.

Erkennung u. Erfassung d. seelisch u. geistig 
abnormen Säuglinge u. Kleinkinder, Archiv 
f. soz. Hygiene u. Demographie, 2/3.

Erziehung und Leibesübungen, Hagen, Volk 
im Werden, 2.

Gesundheitsstörungen bei Schulanfängern. 
Jahn, Zeitschr. f. Gesundheitsverwalt, und 
Gesundheitsf., 20.

Gewicht u. Größe d. Rostocker Schulkinder 
(1920—1932), Brunn, D. Med. Welt, 23.

Leibesühung u. Volkswohlfabrt, Fleck, 
Nationalsozialistischer Volksdienst, 2.

Organische Leibeserziehung u. nationale 
Politik, Haller, Gesundheit u. Erziehung, 
11.
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Schulzahnpflege, Veith, Zahnärztl. Mitteilun
gen, 47.

Soz. Pathologie d. Schulkindes, Stephan, Fort
schritte d. Gesundheitsfürsorge, 11.

Soz. Pathologie d. Säuglings u. Kleinkindes, 
Doxiades, Fortschritte d. Gesundheitsfür
sorge, 11.

Zahnärztl. Fürsorge im nationalen Sinne vor 
u. während d. Schulzeit, Kimmei, Zeitschr. 
f. Gesundheitsverwal u. Gesundheitsf., 20.

Mutter» und Säuglingsfürsorge
Ausland
D. italienische Nationalwerk z. Schuft d. Mut

terschaft u. d. Kindheit, Fortschritte d. 
Gesundheitsfürsorge, 11.

Erholungsfürgorgc
Müttererholungsfürsorge — Müttergroschen, 

Schulz, D. Landkrankenk., 21.
Planwirtschaft in d. Heil- u. Erholungsmaß

nahmen f. d. Jugend, Rothfeld, Bl. f. 
Schulgesundheitspflege, 3/4.

Tb c.-Für sorge
Aktive Kindestuberkulose, Dauer u. Wieder

holung d. Heilkur., Nüssel, D. Wohl- 
fahrtspfl. in d. Rheinprov., 21.

Aufgaben d. Tuberkulosebekämpf, v. Stand
punkt neuzeitl. Gesundheitsfürsorge, Schell- 
mann, D. Wohlfahrtspfl. in d. Rheinprov.,

D. Tuberkulose d. Säuglinge u. d. Klein
kinder sowie d. Alterstuberkulose in d. 
prakt. Fürsorgearbeit, Krueser, Tuber- 
kulosefürsorgebl., 10.

Lungenschwindsucht u. Lebensbedingungen, 
Cur8chmann, D. Med. Welt, 23.

Neuorganisation d. Tuberkulosebekämpfung 
im Reich u. in d. einzelnen Bezirken d. Dt. 
Arbeitsfront, Blümel, Tuberkulosefür- 
sorgebl., 11.

Rassenhygiene u. Tuberkulose, Funk, Dienst 
am Volk, 7 .

Sport u. Tuberkulose, Wiese, Tuberkulose- 
fürsorgebl., 11.

Tuberkulosehekämpf. im Frühjahr 1933, Dt. 
Zt6chr. f. Wohlfahrtspflege, 8.

Ausland
D. Tätigk. d. Tuberkulosefürsorgestellen in 

Österreich im Jahre 1932, Eisenschiml, 
Mitteil. d. VolksgesundneitsamtcB, 11.

Krebsbekämpfung
D. Kreislauf, u. d. Krebstod in Preußen von 

1905 bis 1928. Koller, Archiv f. soz. Hygiene 
u. Demographie, 2/3.

Über d. Wesen u. Heilbarkeit d. Krebses, 
Most, Krankendienst, 11.

Alkoholkrankenfürsorge
Alkohol u. Familie, Schröder, 

pflege in d. Rheinprov., 22. 
Alkoholismus u. Rasse, Lehm 

fahrtspfl. i. d. Rheinprov.,

D. Wohlfahrts

ann, D. Wohl- 
22.

Alkoholismus u. Vererbung, Stelzner, D. Al
koholfrage, 2/3.

Arbeitslosigk. u. Umsiedlung in ihrer Bedeut, 
f. unsere alkoholgegnerische Arbeit, 
Brunzlow, D. Alkoholfrage, 2/3.

Deutschi. Alkoholrechn. 1932/33: 2688 Mill. 
Reichsmark, Neuland, 24.

D. Bedeut, d. Alkoholsteuern im Kampf 
gcg. d. Alkoholismus, Wiassak, D. Alkohol- 
frage, 2/3.

D. Bedeutung d. Trinkerfürsorge im neuen 
Staat, Sprungmann, D. Wohlfahrtspflege in 
d. Rheinprov., 22.

D. Rolle d. Alkohols in d. Wohlfahrtspflege, 
Paradeiser, D. Alkoholfrage, 2/3.

Rassenpflege u. Alkoholfrage, Heidrich, Dt. 
Alkoholgegner, 11.

Trinkerfürsorge u. Bewahrungsgeseft, Nach
richtendienst d. dt. Vereins, 10.

Welches ist d. Ursache d. Abnahme d. 
Alkoholverbrauchs, Thulin, Internat. 
Ztschr. geg. d. Alkoholism., 5.

Zusammenarbeit d. Trinkerfürsorgestelle m. 
d. Unterstüftungsbehörd., Sandführer, D. 
Wohlfahrtspfl. in d. Rheinprov., 22.

Ausland
D. neue finnische Alkoholgeseftgebung v. 

Jahre 1932, D. Alkoholfrage, 2/3.
D. Wirtschaft!., soz. u. strafrechtl. Wirkungen 

d. Alkohols im Spiegel d. Ergebnisse eines 
engl. Untersuchungsausschusses, D. Alko
holfrage, 2/3.

Z. Verbotskrise in d. Vereinigten Staaten, 
Cherrington, Internat. Ztschr. geg. d. 
Alkoholism., 5.

Erwerbsbeschränktenfürsorge
Vererbung d. Schwachsinns, Potthoff, Dt. 

Ärztebl., 19.

SozialversiAerung
D. Neubau d. Sozialversicherung, Soz. Zu

kunft, 19.
D. Eigenbetriebe, insbes. Eigenanstalten d. 

Versicherungsträger, Nachrichtendienst d. 
dt. Vereins, 10.

D. Londoner Tagung d. Internat. Ärzte- 
vereinig.. Schneider, Dt. Ärztebl., 19.

D. Neuordn. d. Sozialversicherung u. d. 
Invalidenversicherung, Görres, Zentralbl. 
f. Reichsversicherung u. Reidisversorg., 21.

Grundgesefte richtiger Sozialversicherung, 
Klussmann, Soz. Erneuerung, 2.

Privatversicherung u. Sozialversicherung, 
Resdi, D. Versicherungsarchiv, 5.

Sozialversicherungsbeiträge in d. Zwangsver
steigerung, Weigelt, Zentralbl. f. Reichs
versicher. u. Reidisversorg., 21.

Z. Reform d. Bcgutaditungs- u. Heilver
fahrenspraxis i. d. Sozialvers., Stroomann, 
Vertrauensarzt u. Krankenk., 4.

Krankenversicherung
D. neue Krankenkassenrecht d. Zahnärzte u. 

Zahntechniker, Soz. Zukunft, 10.
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D. Einheitsbeitrag in d. Krankenversicherung, 
Rigerfeld, Zentralbl. f. Reicbsversicher. u. 
Reichsversorg., 20.

D. Erfüllungsort f. d. Krankenpflege, Paul, 
D. Dt. Innungskrankenk., 211.

D. Mantelvertrag im Kassenarztrecht, Kad- 
giehn, Volkstüml. Ztschr., 21.

D. Durchführ. d. Berufsbeamtengesefces bei d. 
Krankenk., Kiesel, D. dt. Ortskrankeuk., 28.

D. Einheit d. Leistungsgrundes nach § 1504 
RVO., Paul, D. Landkrankenk., 22.

D. erweiterte Wochenhilfe, Schneider, Zen
tralbl. f. Reichsversicher, u. Reichsver
sorg., 20.

D Krankenversicherung im deutsch-polnischen 
Sozialversicherungsvcrtrag, Okraß, Volks- 
tüml. Ztschr., 21.

D. Vergüt, d. Krankenk. f. d. Einzug kassen- 
fremder Beiträge usw., Mengler, D. Land- 
krankenk., 22.

Eingliederung d. Betriebskrankenkassen in d. 
neue Sozialordnung, Reermann, D. Be
triebskrankenkasse, 22.

Grundlohnfragen, Wolf, D. Betriebskranken
kasse, 21.

Haushaltsplan d. Betriebskrankenkassen für 
1934, Richter, D. Betriebskrankenkasse, 22.

Kann eine Krankenk. z. Offenbarungseid ge
bracht werden u. wer hat gegebenenfalls 
d. Offenbarungseid zu leisten? Mielke, D. 
Dt. Innungskrankenk., 211.

Lehrling u. Reichsversicherungsordnung, Kad- 
giehn, Volkstüml. Ztschr. f. d. gesamte 
Sozialversicher., 22.

Pfand, d. Vergütungsforderungen d. Kassen
ärzte, Kassenzahnärzte, Kassentechniker u. 
sonstige für Versicherte tätige Heilper
sonen, Bültmann, D. dt. Ortskrankenk., 29.

Übersicht über d. Gesetzgebung in d. Kran
kenversicherung seit März 1933, Gö&e, Ver
trauensarzt u. Krankenk., 4.

Versorgungsbarleistungen (Versorgungskran
ken- u. Hausgeld), Heseler, D. dt. Orts
krankenk., 28.

Wahl d. Zeitpunktes f. d. Inanspruchnahme 
v. Kassenleistungen, Lieske, Zentralbl. f. 
Reichsversicher, u. Reichsversorg., 20.

Wirtschaftskrise u. Krankenstand. Augustin, 
D. dt. Ortskrankenk., 29.

Zahnarzt u. Kassenzahnkliniken, Hoffmann, 
D. dt. Ortskrankenk., 28.

Z. Ausschluß d. Ersatzanspruchs d. Krankenk. 
geg. d. Berufsgenossenschaften (1509 RVO.), 
Paul, D. dt. Ortskrankenk., 28.

Ausland
D. Pariser Entschließung, d. Krankenkassen

internationale, Arbeiterschub, 21.
Invalidenversicherung
D. Begriff d. Invalidität in d. Sozialversiche

rung, Fette, Volkstüml. Ztschr., 21.
D. Entricht, v. Beiträgen z. Invaliden, u. z. 

Angestelltenversicherung durch d. Arbeits
amt, Axt, Bl. f. öffentl. Fürsorge, 22.

D. Finanzlage d. soz. Rentenversicherungen, 
Dobbernack, Dt. Ärztebl., 21.

D. Leistungen d. zusät)l. Alters, u. Hinter- 
bliebenenversorg., Bloedhorn, Zentralbl. f. 
Reichsversicherung u. Reichsversorg., 21.

Gesundheitsfürsorge in d. Invalidenversiche
rung 1932, Fette, Volkstüml. Ztschr. f. d. 
gesamte Sozialversicher., 22.

Staatsbürgerversorgung, Soz. Zukunft, 11.
V. welchem Zeitpunkte ab laufen d. Anwart

schaftsfristen in d. Invalidenversicherung? 
Amtl. Mitteil. d. Landesversicherungsanstalt 
Rheinprov., 10.

Ausland
D. Invalidenrente nach d. englischen Kran

kenversicherungsgesetz, Internat. Rdsch. d. 
Arbeit, 11.

Unfallversicherung
Jugend u. Unfallverhütung im Eisenbahn

verkehr, Hauer, Reichsarbeitsbl., 32.
Unfall- u. Krankheitsverhütung im alten n. 

neuen Strafrecht, Quentin, D. Berufs
genossenschaft, 21.

Angestelltenversicherung
Wie berechne ich mein Ruhegeld aus d. An

gestelltenversicherung, D. dt. Büro- u. Be
hördenangestellte, 8.

Soziale Ausbildung«- u. Berufsfragen
D. Durchführ. d. Säuglingsfüra. auf d. Lande 

— eine Personalfrage, Schmidt, Fortschritte 
d. Gesundheitsfürs., 9/10.

Die Lage d. Ärztinnen in Deutschland, Al- 
brecht, D. Ärztin, 11.

D. Wohlfahrtspflegerinnen im neuen Staat, 
Wohlfahrtswoche, 45.

Meine Arbeit als Siedlungshelferin, Dabs, 
Pommersche Wohlfahrtsbl., 11.

Neuzeitige Aufgaben d. Fachausbild. u. Schul, 
in d. Wohlfahrtspfl., Nachrichtendienst d. 
dt. Vereins, 10.

Nochmals: D. ledige Assistenzarzt, Schmidt, 
Ziel u. Weg, 18.

Z. Frage d. Auswahl der Schülerinnen f. 
Krankenpflegeschulen, Kroeger, D. öffentl. 
Arbeitsnachweis, 16.

Volksbildung
D. Besuch d. Hamburg. Universität im Som

mer 1933, Aus Hamburgs Verwalt, u. Wirt
schaft, 8.

D. Aufgaben d. Volkstumsarbeit in Ost
preußen, D. Wohlfahrt, 7.

D. Bildungsbedeut, d. Volkshochschulen v. 
Standpunkt d. Rassen, u. Gesollschafts- 
biologie, Müller, Gesundheit u. Er
ziehung, 11.

D. dt. Sendung d. Rundfunks in d. Volks
musik, Werle, Politische Erziehung, 3.

D. neuen Grundlagen ländl. Bildungsarbeit, 
D. Wohlfahrt, 7.

• Volkhafte Bildung in d. staatl. Versuchsschule 
z. Wörsdorf bei Idstein im Taunus, Fribsch, 
Politische Erziehung, 3.

V. d. Arbeitsgemeinsch. z. Volksgemeinsch., 
Baumeister, Caritas, 10.
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Bücherbespreell unsren
Bevölkerungspolitik
Referat: Dr. Tourne.
Abriß der Erbbiologie und Eugenik von 

Dr. med. R. Fetscher (aus Mathematisch- 
Naturwissenschaftlich - Technische Bücherei, 
Band 10). Verlag: Otto Salle, Berlin 1927. 
155 S.
In gedrängter Form, aber klar und faß

lich, wird alles Wesentliche über Erbbiologie 
und Eugenik gebracht. Im Verhältnis zum 
Gcsamtinhalt ist der Abschnitt über die 
experimentellen Grundlagen der Erbbiologie 
vielleicht etwas zu kurz weggekommen. Be
sonders ausführlich werden dagegen die 
krankhaften Erbanlagen besprochen, was das 
Verständnis des Lernenden für die Wichtig
keit der Erbbiologie sicherlich fördert. Der 
eugenische Abschnitt umfaßt die theoretische 
und die praktische Eugenik: Gefahren der 
Volksseuchen und die negativen und positiven 
Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung, die Aus
schaltung Minderwertiger von der Fortpflan
zung und bei den positiven Maßnahmen 
Steuer- und Besoldungsfragen, Wohn- und 
Siedlungswesen usw.

Alles in allem: ein recht empfehlenswerter 
Leitfaden, dem weite Verbreitung au wün
schen ist.

Erbbiologischer und rassenhygienischer Weg
weiser für Jedermann von Conrad Dürre. 
95 S. Pr. RM 2,20. Verlag: Alfred Meßner, 
Berlin 1933.
Ein vorzügliches Einführungswerk, klar 

und anschaulich geschrieben, in dem die Pro
bleme an Hand einer Gemeinschaftssiedlung 
dargestellt werden.

Rassenpflege von Dr. Joh. Hartmann. Ver
lag: Hachmeister u. Thal, Leipzig. 88 S. 
Pr. 0,70 RM.
Eine kleine, leicht faßlich geschriebene 

Einführung in die Rassenpflege vom national
sozialistischen Standpunkt aus.

Erziehung zu eugenischer Lebensführung als 
Aufgabe der Volksschule von Emil Jörns. 
Alfred Meßner Verlag, Berlin 1933. 70 S. 
Pr. 1,90 RM.
Ein erfahrener Schulmann, der sich die 

Sache nicht leicht gemacht hat, hat das Wort.
Die Überlege :g: soll die Eugenik als Fach 

oder Grundsaß in die Volksschule gebracht 
werden, wird dahin beantwortet, daß die Ein
führung als Fach wegen der Größe des Ge
bietes und der Unmöglichkeit, dem noch zu 
jungen Kinde die biologischen Unterlagen zu 
vermitteln, nicht in Frage kommen kann, 
daher sei nur grundsätzliche Verwen
dung eugenischsr Stoffe in Verkoppelung mit 
schulmäßigen Fächern anzustreben. Auf „fach
mäßige Belehrung und reinen Kenntniserwerb

soll zugunsten vielfacher gelegentlicher Bezug
nahme mit dem vorgeordneten Ziel der Er
ziehung zu eugenischer Haltung und Lebens
führung“ verzichtet werden, zumal die bio
logischen Vorausseßungen nur auf dem Um
wege über eine geschlechtliche Aufklärung 
gegeben werden könnten.

Verfasser bietet zahlreiche Anregungen 
für die einzelnen Unterrichtsfächer. Wie den 
Kindern mühelos eugenisches Denken bei
gebracht werden kann, zeigt der Verfasser an 
zahlreichen Beispielen: für Deutschunterricht 
und Lebenskunde, Religionsunterricht, Erd
kunde usw. Fortführung dieser Erziehung 
aber läßt sich erst im höheren Alter bewerk
stelligen, in der Fortbildungsschule bzw. Be
rufsschule oder in der höheren Schule.

Eugenische Erziehung von Karl Salier. 
(Schriftenreihe Neues Deutschland.) Felix 
Meiner Verlag, Leipzig 1933. 48 S. Pr.: 
RM 0,90.
Der Hauptkampf einer eugenischen Er

ziehung sei zu führen gegen das schranken
lose Sichausleben einzelner, zu dem biologisch 
kein Recht vorliegt. Der Trennung von Ge
schlechtstrieb und Fortpflaczungswillen soll 
ein Ende gemacht werden. Geschichtlicher 
und staatsbürgerlicher Unterricht soll die 
Probleme differenzierter Volksvermehrung 
als Zentralproblem abhandeln; die Geburten
beschränkung wie die Zeugung und Ver
erbung müssen in die Mitte der Erziehung 
gestellt werden. Ein gesunder Individualis
mus muß soweit vorhanden sein, daß zur 
besten Leistung angespornt wird, und daß 
die Früchte der Arbeit zur Hauptsache dem 
Schaffenden selber und nicht dem Faulen zu
fallen. Eine eugenische Erziehung wird dann 
zu einer Minderung und zu einem Ausgleich 
der sozialen Gegensäße führen.

Ansiedlung von Bauernsöhnen im Osten, 
dem „Raum ohne Volk“, Auflockerung der 
Städte, Anlegung von Stadtrandsiedlungen, 
Verlegung von Fabrikteilbetrieben auf das 
Land sind als praktische Vorschläge an
geführt.

Die Wunder der Vererbung und Mensch
werdung. Ein Beitrag zur Lebenskrise des 
deutschen Volkes von Prof. Adolf H ü b - 
ler. Verlag G. Meiners m. b. H., Schwelm 
i. Westf. 1933. 110 S.
Es sind „Briefe an eine Mutter“, in 

flüssigem, klarem Stil geschrieben, mit über
sichtlichem Aufbau aller wichtigen Fragen, 
dazu mit einer guten Anschaulichkeit der 
Vergleiche, die spielend eine Kenntnis des 
Stoffes vermittelt Das kleine Buch wird sich 
viele Freunde erwerben.

Eugenische Erfahrung?1. in einem schleswig
holsteinischen Landkreis (Dithmarschen)
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von Med.-Rat Dr. L. Veilgut h. (Ver- 
öffentl. aus dem Gebiete der Medizinal- 
verw., XXXIX. Band, 5. Heft.) Berlin 1933. 
Verlag Richard Schoeß. 36 S. Pr.: RM 2,—.
Hier spricht ein Mann der Praxis, der als 

Kreisarzt in Meldorf (Dithmarschen) die 
Eugenik so aufgezogen hat, daß sie als 
Muster dienen kann: Vorträge für die Bau
ern, Lehrkurse für Lehrer, Berufsbeamte der 
Kirchspiels - Landgemeinden, landwirtschaft
liche Winterschulen. Verfasser betont, auch 
anf dem Lande seien die Schwachsinnigen die 
Hauptgefahr, denn infolge der Landflucht 
bleiben diese gerade zurück und wachsen 
immer mehr an. Bei Veröffentlichung bat 
Verfasser schon 11 Fälle sterilisiert. Nach
ahmenswert ist die Art des Vorgehens bei 
der erbbiologischen Bestandsaufnahme durch 
Umfrage bei Gemeinden und Wohlfahrts
ämtern usw., wodurch eine gute Anlage 
einer erbbiologischen Kartei gewährleistet 
ist. Im Anschluß werden instruktive Sippen
tafeln veröffentlicht.

Eugenik und Kriminal Wissenschaft von Dr. 
H. H e n t i g. Alfred Meßner Verlag, Ber
lin 1933. 62 S. Pr.: RM 2,50.
Der Verfasser seßt sich als Kriminal

wissenschaftler mit der Eugenik auseinander. 
Es werden außerordentlich interessante Daten 
aus der Geseßgebung des Altertums ver
mittelt, insbesondere solche aus der indischen, 
griechischen und mittelalterlichen Geseß
gebung. Bei oberflächlicher Beurteilung 
könnte man zu dem Urteil gelangen, daß die 
Rechtsordnung kontraselektorisch wirkt, denn 
der 6oziable Typ des Menschen kann häßlich, 
töricht, zaghaft und körperlich mangelhaft 
sein. Jedoch sprechen die strafrechtlichen 
Ausleseformen dagegen. Durch die:

1. Individualelimination (Todesstrafe, Frei
heitsstrafe, Deportation) wird ein Teil der 
Minderwertigen ausgeschaltet. 10—15% aller 
Selbstmorde geschehen im Zusammenhang 
mit einem sozialen Konflikt und strafgsseß- 
lieber Intervention. Ein großer Teil der 
Selbstmörder sind Psychopathen und 
Geisteskranke.

2. Ein weiterer Ansaßpunkt des Eingriffs 
ist das ausgetragene, das keimende und das 
keimfertige Leben. Geschichtlich werden hier 
die Ausseßungen im alten Griechenland und 
bei anderen Völkern behandelt, die Geseß
gebung eines Plato und Aristoteles bezüglich 
der Schwangerschaftsunterbrechung, die Tö
tung von Zwillingen usw. Es wird dann 
Stellung genommen zu neueren Geseßen in 
der Schwangerschaftsunterbrechung, so dem 
tschechoslowakischen Geseß von 1926, dem 
lettländischen Geseß vom 30. Dez. 1932 und 
dem des Kantons Waadt vom 1. Juli 1932.

3. Behandelt der Verfasser die Sperrung 
der Keirabahn. Auch hier wieder interessante 
Rückblicke auf das alt-indische, alt-assyrische 
und alt-ägyptische Strafrecht, das ebenso wie 
das germanische die Kastration kannte, be

sonders bei sexuellen Verirrungen, Notzuchts
verbrechen usw. Das Buch ist noch vor Er
scheinen des Geseßes zur Verhütung erb
kranken Nachwuchses erschienen.

Verfasser betont, daß die Rechtsordnung 
der Erziehung zum eugenischen Gedanken 
nur vorübergebend eine Stüße sein kann. Sie 
kann die Erziehung nicht erseßen.

Fakultative Sterilität ohne Verleßung des 
Sittengeseßes von Dr. C. Capellmann. Neu 
bearbeitet von Dr. Albert Niedermeyer. 
Verlag Gebr. Steffen, Limburg a. d. Lahn 
1931. 109 Seiten. Pr.: RM 3,50.

C. Capellmann schrieb 1883 sein Werk 
„Fakultative Sterilität“ als Gegenschrift 
gegen Mensingas Arbeit mit dem gleichen 
Titel, in der dieser Propaganda für ein von 
ihm angegebenes Okklusivpessar machte. Der 
Inhalt der Capellmannschen Lehre ist fol
gender: „Regelung der Geburtenzahl durch 
zeitweilige Enthaltung vom Geschlechts
verkehr in Zeiten erhöhter Fruchtbarkeit 
und Verlegung des Verkehrs auf Zeiten na
türlich verminderter Fruchtbarkeit ohne An
wendung gesundheitlich und sittlich gleich 
bedenklicher Mittel.“

Durch neuere Forschungen, insbesondere 
von Siegel und Knaus, sind für die Capell- 
mannsche Lehre, daß zu bestimmten Zeiten 
innerhalb der Menstruationstermine eine 
Konzeption fast unmöglich ist, die wissen
schaftlichen Beweise erbracht worden. Wird 
volle zwei Wochen nach Beginn der Men
struation und 3—4 Tage vor Beginn der 
folgenden Menstruation Enthaltung beob
achtet, so ist eine Empfängnis mit höchster 
Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Der Ver
fasser stellt sich durchaus auf den Standpunkt 
Capellmanns, der gerade vom katholisch- 
ethischen Standpunkt seine Lehre verficht. 
Er glaubt, daß „schonende Liebe“ und 
„Opferbereitschaft in der Ehe“ Eheleuten 
die Anwendung dieser Enthaltsamkeit leicht 
werden läßt.

Der auf Capellmann basierende Stand
punkt des Verfassers erscheint bedenklich, 
denn durch die Sterilisierung erfassen wir 
Erbkranke viel sicherer, während wir kein 
Interesse daran haben können. Nichterbkran
ken Schwangerschaft verhütende Wege zu 
zeigen.

Sexualethik und Medizin, Wissenschaft und 
Weltanschauung. Eine sozialhygienische 
Untersuchung von Dr. med., phil. et jur. 
Albert Niedermeyer. Verlag Franz 
Borgmeyer, Verlagsbuchhandlung Hildes
heim. 55 Seiten. Pr.: RM 1,60.
Verfasser führt die Probleme des mensch

lichen Geschlechtslebens auf drei Wurzeln 
zurück: Eine biologische, eine soziale und 
eine ethisch-metaphysische. Den Hauptwert 
der Eheberatung legt Verfasser auf die Er
ziehung zur Verantwortlichkeit, wobei er 
eine Eheberatung auf christlichem Standpunkt
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fordert. In der Frage der Geburtenregelung 
und der Schwangerschaftsunterbrechung steht 
Verfasser durchaus auf dem Standpunkt der 
katholischen Kirche. Verfasser gibt die Ge
wissensqualen zu, die ein Arzt bei wichtigen 
geburtshilflichen Entscheidungen empfinden 
kann, stellt sich aber auf den Standpunkt 
der Kirche, die nicht in der Lage sei, ihm 
durch ein glattes „Licet“ diese Last abneh
men oder auch nur erleichtern zu können.

Sozialhygiene, Moralhygiene, Kulturhygiene. 
Ein Beitrag zur begrifflichen Klärung von 
Dr. med., phil. et jur. Albert Nieder- 
m e y e r. (Sozialhygienische Abhandlungen 
Nr. 8.) Verlagsbuchhandlung C. F. Müller, 
Karlsruhe i. B. 1931. 23 Seiten.

Verfasser bringt einen Beitrag „zur be
grifflichen Klärung des Wesens der Sozial
hygiene“, wobei er in erster Linie darauf 
hinweist, daß nicht nur wirtschaftliche Mo
mente, sondern gerade sittliche die soziale 
Frage begründen, und daß bisher die 
geradezu zentrale Bedeutung der Ethik viel 
zu wenig berücksichtigt wurde.

Verfasser wendet sich ’eshalb energisch 
gegen die von Fiatzeck gegebene Deutung 
(„pauperistische Auffassung“), der nur die 
Armut als gegebene Tatsache zum Ausgangs
punkt der Definition nimmt und „eine 
Hygiene der oberen Zehntausend“ nicht 
kennt. Nach der Flatzeckschen Definition 
würden also wichtige Gebiete der Sozial
hygiene, wie Fragen der Bevölkerungspolitik 
(Geburtenrückgang, Probleme der Frauen
bewegung und Frauenerwerbsarbeit), Fragen 
der Konstitutionsforschung, ganz in Wegfall 
kommen.

Verfasser hält die Definition von Alfons 
Fischer für die bestfundierte: Fischer zweigt 
aus der Hygiene die persönliche und öffent
liche Hygiene ab, letztere unterteilt er in 
die Natur- und in die Kulturhygiene, und 
von der Kulturhygiene teilt er wieder die 
Sozial, und die Moralhygiene ab.

Unterwertige und Anbrüchige im modernen 
Daseinskampf von Dr. E. Röper. (Ver- 
öffentl. aus dem Gebiet der Medizinal- 
verw., XXXV. Band, 5. Heft.) Verlag 
Richard Schoeg, Berlin 1931. 27 Seiten.
Eine Abhandlung über das Kranken

material eines beschäftigten Croßstadtnerven
arztes, und zwar über 200 Patienten.

Bemerkenswert ist, daß fast die Hälfte 
des Materials konstitutionell Anbrüchige dar- 
ßtellen, die sich etwa zur Hälfte aus männ
lichen und weiblichen Patienten zusammen
fegen. *Ij der Fälle sind organische, etwa 
% sind solche, „bei denen man in Er
örterungen darüber eintreten kann, ob die 
Allgemeinheit verpflichtet ist, selbst zu dar

ben, um sie erhalten zu können“. Verfasser 
spricht besonders über die Unfall-Neurosen, 
die zu 100 % bei Psycho- bzw. Neuropathen 
auftreten, über organische Nervenkrank
heiten, den luetischen, metaluetischen Er
krankungen und den traumatischen Erkran
kungen des Zentralnervensystems. Verfasser 
sagt: „Anerkennen wir die Verpflichtung der 
Allgemeinheit, für Unterwertige und An
brüchige zu sorgen, so müssen wir in 
logischer Konsequenz auch verlangen, daß 
die Allgemeinheit ein Recht hat, einzugreifen 
in die Lebensgestaltung des einzelnen.“ Da
her Forderung von obligatorischem Gesund
heitszeugnis, unter Umständen von Ehe
verboten, Asylierung, Kastration, Sterilisie
rung, wobei auf die Wichtigkeit von Ein
wandererprüfstellen, auch für Deutschland, 
hingewiesen und die Einführung einer 
Krankenkarte für jeden Patienten gefordert 
wird.

Ethos und Dämonie der Liebe. Grundlinien 
einer evangelischen Ethik der Ehe von 
D. Dr. Helmuth Schreiner. Wichern- 
Verlag, Berlin 1933. Pr.: RM 3,—.

Der Grundsag der Ein- und Dauerehe 
wird in dieser Abhandlung vom Gesichts
punkt einer evangelischen Moraltheologie 
aus zu verteidigen versucht. Es gibt dafür 
bessere Gründe als die vom Verfasser an
geführten. Für ihn ist die Ehe, auch die 
Erotik in der Ehe, Selbstzweck. Die Kinder 
erscheinen beinahe als Nebensache. Zum 
mindesten sind sie nicht Zweck der Ehe, 
allenfalls nur ihre natürliche Folge, der 
andererseits auch nicht absichtlich aus dem 
Wege gegangen werden soll. Die Liebe in 
der Ehe trägt ihren Sinn in sich. Es ist der 
„Gipfel der Abwegigkeit“, sie lediglich als 
schöpferischen Trieb zur Schaffung eines 
neuen Wesens zu bestimmen. Nach Ansicht 
des Verfassers heißt es einen „Irrweg“ be
schreiten, wenn man die Ehe als bestes 
Mittel zur Erzielung gesunden Nachwuchses 
zu rechtfertigen sucht. Wir haben kein 
Recht, die weibliche Jugend zur Ehe zu er
ziehen, da doch unendlich (?) viele dieses 
Ziel nicht erreichen; und somit ist die For
derung: „die Frau gehört ins Haus“ auch 
nur ein Schlagwort, das nicht unkritisch 
weitergesprochen werden dürfe. Der angeb
lich „krampfhaften Überbetonung“ der Fort
pflanzung stellt nun der Verfasser eine wirk
lich krampfhafte Überbetonung der Erotik 
gegenüber. Kein Wunder, daß er bei einem 
solchen Standpunkt sich bewußt in Gegensag 
zur nationalsozialistischen Weltanschauung 
stellt. Daß die Ehe nicht Selbstzweck sein 
darf, sondern dem größeren Ziele, der Er
haltung der Art und Rasse, zu dienen habe 
(vergl. Adolf Hitler „Mein Kampf“), ist — 
„ganz gut alttestamentlich gedacht“ (!!). Und
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solch eine Verstiegenheit nennt sich allen 
Ernstes eine „evangelische Ethik der Ehe“!

Erfahrungen mit der Freigabe der Schwan
gerschaftsunterbrechung in der Sowjet- 
Republik von Professor Dr. A. Mayer, 
Direktor der Universitäts-Frauenklinik in 
Tübingen. Ferdinand Enke Verlag, Stutt
gart 1933. 232 S. Preis RM 4,80.

Das Buch teilt sich in zwei Teile: der 
wissenschaftlichen Einführung des Heraus
gebers und den Kongreßverhandlungen mit 
den übersetzten Originalarbeiten.

Das Buch ist eine einzige Anklage, und 
man ist überrascht, daß fast alle Autoren 
nicht nur zu demselben ablehnenden Stand
punkt bezüglich der künstlichen Schwanger
schaftsunterbrechung gelangen, sondern auch 
freimütig diesen bekennen. Große Ein
mütigkeit herrscht vor allem in der Be
urteilung der Auswirkung der Schwanger
schaftsunterbrechung. Wenn L a p t e w fest
stellt: „Chronische Entzündungen an der 
Gebärmutter und den Adnexen sowie Aborte 
ohne Ende, das ist das Erbe dieser Jahre“, 
wenn Kirillow 5,4 % Sterilität nach Abort 
gesehen hat, sogar 30 % bei Infantilen und 
Hypoplastischen, und es immer nach dem 
3.—4. Abort zur Sterilität kommt, wenn 
Tubenschwangerschaft als häufige Abortfolge 
auftritt, wie allein sieben Autoren berichten, 
dann kann man den Ausspruch Zomakions 
verstehen, wenn er sagt, daß „es keinen 
krankhaften Zustand der Frau gibt, in dem 
der Abort nicht eine wesentliche Rolle 
Bpielt“. Nicht zu vergessen sind die Kompli
kationen von seiten der Plazenta, die kör
perlichen und psychischen Allgemeinstörun
gen durch Gleichgewichtsstörung der endo
krinen Drüsentätigkeit. Verfasser sagt mit 
Recht: „Angesichts der geschilderten Sachlage 
ist es kein Wunder, daß eigentlich alle 
Autoren, auch die Anhänger der Legalisie
rung, vom „Aborttrauma“, vom „biologischen 
Trauma sprechen und es als Verblendung 
bezeichnen, den Mißerfolg einer Unter
brechung im Arzt zu erblicken“ (Zomakion), 
Der sittliche Niedergang ist unverkennbar. 
Der künstliche Abort wird daher als selbst
verständliches „Schutzmittel für die Gri
massen des geschlechtlichen Problems“ (Ti- 
kanadse) immer mehr um sich greifen und 
zum „geschlechtlichen Chaos“ (Kirillow) 
führen. Wenn Krassilnikiaa in den russi
schen Erfahrungen eine „Lehre für Deutsch
land“ erblickt, so wird ihm jeder nach der 
Lektüre dieses Dokuments unbedingt bei
pflichten müssen.

Die Eugenik und die Ehe. und Familien- 
gesetzgebung in Sowjetrußland von Dr. 
med. phil. et jur. Albert Nieder- 
m e y e r. (Das kommende Geschlecht,

Zeitschrift für Eugenik, Ergebnisse der 
Forschung Band VI, Heft 4/5.) Ferd. 
Dümmlers Verlag, Berlin und Bonn 1931. 
94 S. Pr. RM 3,40.
Aus authentischem Quellenmaterial hat 

Verfasser die Ergebnisse über die Ehe- und 
Familiengesetzgebung der Sowjets zusammen
gestellt. Die Sowjetmedizin wird bewußt 
einem Weltbild untergeordnet: Leugnung des 
Geistigen und ausschließliche Bejahung des 
sinnlich Wahrnehmbaren, des Materiellen. 
Danach besteht die Seele nur aus einer 
Summe von bedingten Reflexen und ist ein 
Produkt endokriner Apparate. Sozialhygiene 
und Eugenik sollen nach dem Vorhaben der 
Sowjets auch zu einer materialistischen 
Wissenschaft ausgebaut werden. Verfasser 
spricht über Eherecht, Güterrecht, das Adop- 
tions- und Vormundschaftswesen in Rußland, 
ohne aber schon zu einem endgültigen Urteil 
zu kommen.

Fursorgewesen

Die öffentliche Fürsorge von Fleischmann- 
Jaeger, mit 1 Nachtrag. Bayr. Kommunal- 
Schriften-Verlag G. m. b. H. München 
1933. 581 Seiten. Preis RM. 20,—. Preis 
des Nachtrages RM. 1,—.

Die 1928 erschienene 3. Auflage ist ver
altet. Es ist zu begrüßen, daß das Handbuch 
nunmehr bis zum November 1932 ergänzt 
und durch die Aufnahme der Gesege, betr. 
Krüppelfürsorge und betr. Beschulung blin
der und taubstummer Kinder sowie der Ver
ordnungen über den freiwilligen Arbeits
dienst und der wichtigsten Bestimmungen des 
Gaststättengeseges erweitert ist. Das Hand
buch druckt nicht nur die Gesetzestexte ab, 
sondern bringt 'auch die generellen Erlasse; 
es ist mit einem umfangreichen und sorg
fältig aufgestellten Stichwortverzeichnis ver
sehen. Das aus der Praxis entstandene Buch 
wird in seiner neuen Form dem Praktiker 
noch bessere Dienste leisten als bisher.

Das Jugendwohlfahrtsrecht von Dr. Carl 
Voßen. Verlag des Landesjugendamtes 
der Rheinprovinz. Düsseldorf 1933. 
357 Seiten. RM. 1,90.

Der Kommentar ist nunmehr in 2. Auf
lage erschienen und berücksichtigt die nicht 
unbeträchtlichen Änderungen des Fürsorge
rechts und der Fürsorgerechtssprechung der 
legten Jahre. Das Werk umfaßt die reichs
rechtlichen Vorschriften und das bayerische 
Landesrecht; bei der Behandlung der Ent
scheidungen ist die Tätigkeit des bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs weitgehend ver
wertet. Da das im Januar 1933 abge
schlossene Buch schon jetzt nicht mehr in 
allen Punkten dem neuesten Stand ent
spricht, ist bereits eine „Erste Folge“ laufen
der Nachträge mit 248 Ergänzungen er
schienen. Mit derartigen Nachträgen soll das
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Werk dauernd ergänzt werden, um ein Ver
alten zu verhüten. Drucktechnisch dürfte es 
praktischer sein, solche Nachträge einseitig zu 
drucken, damit nicht nur die Nummer des 
einzelnen Nachtrags im Kommentar ver
merkt, sondern der Nachtrag Belbst an der 
entsprechenden Stelle eingeordnet werden 
kann. Das Buch wird sicherlich in seiner 
neuen Gestalt ebenso gut aufgenommen wer
den, wie es bei der 1. Auflage der Fall war.

German Cities, a study of Contemporary 
Municipal Politics and Administration, 
von Roger Hewes Wells. Princeton 
University Press London 1932. 283 Seiten.

Der Verfasser hat ein Jahr lang (1927 
bis 1928) die Probleme der deutschen 
Städte und ihrer Verwaltung aa Ort und 
Stelle studiert; seine umfangreichen theoreti
schen und praktischen Kenntnisse bat er bis 
in die neueste Zeit hinein auf dem Laufen
den erhalten und vervollständigt, so daß 
sein Werk zu den modernsten gehört, die 
es überhaupt gibt. Das erste „Sturm und 
Drang“ genannte Kapitel gibt dem Leser 
mit einigen wenigen skizzenhaften Strichen, 
aber doch höchst anschaulich ein Bild von 
den Leistungen der deutschen Städte für 
die Wohlfahrt ihrer Bürger im Kriege und 
von den kaum überwindlichen Schwierig
keiten, die sie in der Nachkriegszeit zu be
wältigen hatten und haben. Nachdem so
dann die — insbesondere dem Ausländer — 
schwer verständlichen Begriffe: Reich, 
Länder, Provinzen, Kreise, Gemeinde so
wie örtliche Verwaltung und Selbstver
waltung erläutert sind, wendet sich der Ver
fasser seiner eigentlichen Aufgabe zu. Er 
erörtert die verschiedenen Formen der 
deutschen Stadtverfassung, die Beziehun
gen der Länder sowie des Reichs zu den 
Städten, die Fragen der Eingemeindungen 
und der Zweckverbände. Mit großer Dar
stellungskraft werden die Probleme Groß- 
Hamburg, Groß-Frankfurt und — besonders 
ausführlich — Groß-Berlin und die ver
schiedenen Lösungsversuche dargestellt. Das 
kommunale Beamten- und Besoldungswesen 
wird dem Leser ebenso verständlich ge
macht, wie das kaum weniger unübersicht
liche Gebiet von Versicherung und Für
sorge (einschließlich GeBundheits- und 
Wohnungsfürsorge); selbstverständlich wird 
dabei auch das Problem der Wohlfahrts
erwerbslosen behandelt. Es ist nicht mög
lich, an dieser Stelle den Inhalt des Buches 
mehr als stichprobenweise zu erwähnen. Das 
Werk ist in erster Reihe für den Unter
richt an amerikanischen Hochschulen be
stimmt und dazu sicherlich hervorragend ge
eignet; auch deutsche Leser werden das 
Buch mit großem Nutjen studieren.

Freie Wohlfahrtspflege

Jahrbuch der Caritaswissenschaft 1932 von 
Prof. D. Dr. Franz Keller. Verlag: 
Institut für Caritaswissenschaft an der Uni
versität Freiburg i. Br. Pr. 4,50 RM. 
214 S.

Das Jahrbuch bringt sehr reichhaltiges 
Material in Form von Berichten, Studien, 
Aufsägen und gibt so Aufschluß über die 
Vielseitigkeit der Caritaswissenschaft und -ar- 
beit und über ihre erhöhte Bedeutung für die 
Gegenwart, z. B. von Ilse Arlt über „Exakte 
Armutsforschung als Hilfsmittel in der Für- 
sorgekrise“, von Dr. Ernst Reoder über „Die 
fürsorgerische oder volksbildnerische Erwerbs
losenbetreuung“ und „Die Rentabilisierung 
des Bauernbetriebes und Siedlung als ländliche 
Wirtschaftsfürsorge“, von Aenne Mayer „Zum 
Strafvollzug an Frauen“, ferner die Abhand
lung von Dr. Hans RoBt „Lebensmüden- 
fürsorge“. Li.

Die soziale Aufgabe der Kirche von D r. J. 
G. Cordes. Verlag: Vandenhoeck & Rup
recht, Göttingen 1932. Pr. 2,50 RM. 90 S.

Die Schrift gibt eine klare Darstellung der 
sozialen Probleme der Gegenwart und zeigt 
die Aufgaben, die die Kirche im einzelnen zu 
erfüllen hat, z. B. bei besonderen Mißständen 
im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben, bei 
Wirtschafts- und KlaBsenkämpfen, um zu 
deren Lösung beizutragen. Li.

Die christlich-soziale Bewegung in England 
(Fachschriften zur Politik und Staatsbürger
lichen Erziehung), von Dr. sc. pol. Her
tha Lehmann-Jottkowitz. Verlag: 
Junker & Dünnhaupt, Berlin 1933. Pr. 
3,80 RM. 121 S.
Eine Übersicht über die einzelnen Insti

tutionen und Erscheinungsformen des christ
lichen Sozialismus in England, zusammen
gefaßt unter dem Begriff „christlich-soziale 
Bewegung“, deren Entstehuug, Aufgaben und 
Ziele, Erfolge und Mißerfolge sowie zu
künftige Erfolgsmöglichkeiten werden aus
führlich behandelt. Die Ausführungen, die 
von der Neubelebung des christlichen Berufs
gedankens und der Arbeitsfreude handeln, 
oder die über die verschiedenen Maßnahmen 
der christlichen Sozialisten berichten, die dar
auf hinstreben, ein außerberufliches Äqui
valent für die Entpersönlichung der Arbeit zu 
schaffen, dürften heute für uns besonders 
aktuell sein.

Ein besonderes Kapitel bildet eine Be
schreibung der Volkshochschulen und der 
Settlements, die unter christlichem Einfluß 
stehen. Li.
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